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Anderungstarifvertrag Nr. 11
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Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen
B 4400-1-1V

Vom 19. September 2019

Den nachstehenden Tarifvertrag, mit dem der Tarifvertrag fir den 6ffentlichen Dienst der Lander
(TV-L) vom 12. Oktober 2006, veroffentlicht durch Bekanntmachung des Finanzministeriums —

B 4400-1-1V - vom 8. November 2006 (MBI. NRW. S. 696), geandert worden ist, gebe ich be-
kannt:

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/150


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2019-21
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2019-s546
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2006-s696

Anderungstarifvertrag Nr. 11
zum Tarifvertrag
fur den 6ffentlichen Dienst der Lander

(TV-L)

vom 2. Marz 2019

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Lander,

vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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*)  Gleichlautende Tarifvertrage sind abgeschlossen worden mit

a)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

- Bundesvorstand -,

diese zugleich handelnd fur

- Gewerkschaft der Polizei,

- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,

und
b) dbb beamtenbund und tarifunion,

vertreten durch die Bundesleitung.
§1

Anderung des TV-L zum 1. Januar 2019

Der Tarifvertrag fur den 6ffentlichen Dienst der Lander (TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt ge-
andert durch den Anderungstarifvertrag Nr. 10 vom 7. November 2017, wird wie folgt gedndert:

1. Vor dem Inhaltsverzeichnis wird folgende Praambel eingefligt:

,Praambel

Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur Gleichbehandlung aller Geschlechter. Sie sind sich
einig, soweit in diesem Tarifvertrag Berufs- oder Tatigkeitsbezeichnungen bzw. Beschaftigten-
begriffe verwendet werden, dass diese fir alle Geschlechter gelten.”

2. Im Inhaltsverzeichnis wird in Teil A. Allgemeiner Teil Abschnitt VI nach der Angabe zu
§ 38a folgende Angabe eingefugt:

,§ 38b Ubergangsvorschriften”
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3. In § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a wird die Angabe ,Entgeltgruppen 1 bis 9" durch die An-
gabe ,Entgeltgruppen 1 bis 9b" ersetzt.

4. In §14 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,Entgeltgruppen 9" durch die Angabe ,Entgeltgrup-
pen 9a" und die Angabe ,§ 17 Absatz 4 Satz 1und 2" durch die Angabe ,§ 17 Absatz 4 Satz 1 bis
3" ersetzt.

5.  Die Protokollerklarung Nr. 4 zu § 16 Absatz 2 wird gestrichen.

6. §17 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 werden jeweils die Angabe ,25 Euro” durch die Angabe ,100 Euro” und die Anga-
be ,,50 Euro” durch die Angabe ,180 Euro” sowie die Angabe ,Entgeltgruppen 9" durch die Anga-
be ,Entgeltgruppen 9a" ersetzt.

bb) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefligt:

2Ist der Garantiebetrag hoher als der Unterschiedsbetrag bei stufengleicher Zuordnung, wird als
Garantiebetrag der Unterschiedsbetrag gezahit.”

cc) Die bisherigen Satze 3, 4 und 5 werden die Satze 4, 5 und 6.

dd) In Satz 6 wird die Angabe ,Satz 4" durch die Angabe ,Satz 5" ersetzt.

b)  Die Protokollerklarung zu § 17 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,Protokollerklarung zu § 17 Absatz 4 Satz 2 und 3:
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Fir Beschéaftigte, die bis zum 31. Dezember 2018 hdéhergruppiert wurden, richtet sich der An-
spruch auf einen Garantiebetrag ab 1. Januar 2019 nur dann nach § 17 Absatz 4 Satz 2 und 3,
wenn sie am 31. Dezember 2018 Anspruch auf einen Garantiebetrag nach § 17 Absatz 4 Satz 2 in
der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung hatten.”

7. § 19a Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a) In Buchstabe c wird die Angabe ,der Vorbemerkung Nr. 5 zu Teil IV" durch die Angabe
~den Vorbemerkungen Nr. 9 oder 10 und/oder 11 zu Teil IV Abschnitt 1 bzw. der Vorbemerkung
Nr. 7 zu Teil IV Abschnitt 2" sowie die Angabe ,46,02" durch die Angabe ,90,00" ersetzt.

b) Im letzten Halbsatz wird die Angabe ,46,02" durch die Angabe ,90,00" ersetzt.

8. § 20 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,IDie Jahressonderzahlung betragt bei Beschéftigten in den Entgeltgruppen

im Kalenderjahr
2019 2020 2021
1 bis 4 91,69 v.H. 88,91 v.H. 87,43 v.H.
5 bis 8 92,19 v.H. 89,40 v.H. 88,14 v.H.
9a bis 1 77,66 v.H. 75,31 v.H. 74,35 v.H.
12 und 13 48,54 v.H. 47,07 v.H. 46,47 v.H.
14 und 15 33,98 v.H. 32,95 v.H. 32,53 v.H.
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der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3."

b)  Nach Absatz 2 wird folgende Protokollerklarung zu § 20 Absatz 2 eingefligt:

«Protokollerklarung zu § 20 Absatz 2:

Entsprechend der Absenkung der Bemessungssatze fur die Kalenderjahre 2019, 2020 und 2021
nach § 20 Absatz 2 werden die Tarifvertragsparteien in Umsetzung der Tarifeinigung vom 2.
Marz 2019 sicherstellen, dass auch die Jahressonderzahlung flir das Kalenderjahr 2022 auf dem
Niveau des Jahres 2018 eingefroren bleibt.”

c) In Absatz 4 Satz 2 Buchstabe b wird die Angabe ,§ 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1" durch die
Angabe ,§ 3 Absatze 1und 2" ersetzt.

9.  Satz 2 der Protokollerklarung Nr. 4 zu § 21 Satz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:

,2Der Erhéhungssatz betragt fiir

- vor dem 1. Januar 2019 zustehende Entgeltbestandteile 2,88 v.H.,

- vor dem 1. Januar 2020 zustehende Entgeltbestandteile 2,88 v.H. und

- vor dem 1. Januar 2021 zustehende Entgeltbestandteile 1,26 v.H.”

10. In § 27 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe ,§ 125 SGB IX" durch die Angabe ,§ 208 SGB IX"
ersetzt.

1. In § 31 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe ,§ 17 Absatz 4 Satz 1 und 2" durch die Angabe ,§ 17
Absatz 4 Satz 1 bis 3" ersetzt.
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12. In § 32 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe ,§ 17 Absatz 4 Satz 1 und 2" jeweils durch die An-
gabe ,§ 17 Absatz 4 Satz 1 bis 3" ersetzt.

13. In § 33 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ,§ 92 SGB IX" durch die Angabe ,§ 175 SGB IX" er-
setzt.

14. Nach § 38a wird folgender § 38b eingefligt:

»$ 38b

Ubergangsvorschriften

'Bei Beschéftigten, die Pflichtmitglied einer auf landesrechtlicher oder bundesrechtlicher Grund-
lage errichteten berufsstandischen Versorgungseinrichtung im Sinne von § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr.
1 SGB VI sind, endet das Arbeitsverhaltnis abweichend von § 33 Absatz 1 Buchstabe a mit Errei-
chen der fir die jeweilige Versorgungseinrichtung nach dem Stand vom 1. April 2019 geltenden
Altersgrenze flr eine abschlagsfreie Altersrente, sofern dies zu einem spateren Zeitpunkt als
nach § 33 Absatz 1 Buchstabe a erfolgt. 2Nach dem 1. April 2019 wirksam werdende Anderungen
der satzungsmaBigen Bestimmungen der Versorgungseinrichtungen im Hinblick auf das Errei-
chen der Altersgrenze fir eine abschlagsfreie Altersrente sind nur dann maBgeblich, wenn die
sich daraus ergebende Altersgrenze mit der gesetzlich festgelegten Altersgrenze zum Erreichen
der Regelaltersrente tbereinstimmt.”

15. § 39 Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

a) In Buchstabe f wird die Angabe ,, 18" gestrichen.

b) In Buchstabe g wird das Datum ,31. Dezember 2018" durch das Datum ,30. September
2021" ersetzt.

16. In§ 40 Nr. 5 wird in § 16 Absatz 2 Satz 5 die Angabe ,Entgeltgruppen 9" durch die Angabe
sEntgeltgruppen 9a" ersetzt.
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17.  § 41 wird wie folgt geandert:

a)  InNr. 2 wird die Protokollerklarung Nr. 3 zu § 3 Absatz 10 wie folgt gefasst:

»3. Der Einsatzzuschlag betragt
- 20,61 Euro ab 1. Januar 2019,
- 21,25 Euro ab 1. Januar 2020,

- 21,52 Euro ab 1. Januar 2021."

b) In Nr. 24 werden in § 39 Absatz 3 Buchstabe a die Worter ,friihestens jedoch zum 31. De-
zember 2007," gestrichen, weiterhin werden im Buchstaben b die Woérter ,, friilhestens jedoch
zum 31. Dezember 2007" gestrichen.

18. In § 42 Nr. 2 wird die Protokollerklarung Nr. 3 zu § 3 Absatz 10 wie folgt gefasst:

«3. Der Einsatzzuschlag betragt

- 20,61 Euro ab 1. Januar 2019,

- 21,25 Euro ab 1. Januar 2020,

- 21,52 Euro ab 1. Januar 2021."

19. § 43 wird wie folgt geandert:

a) In Nr. 5 wird in § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a die Angabe ,Entgeltgruppen 1 bis 9" durch
die Angabe ,Entgeltgruppen 1 bis 9b" ersetzt.

b) Nach Nr. 5 wird folgende Nr. 5a eingefigt:
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,Nr. 5a

Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle -

1. §16 Absatz 1 gilt in folgender Fassung:

,(1) 'Die Entgeltgruppen KR 5 und KR 6 umfassen sechs Stufen. 2Die Entgeltgruppen KR 7 bis KR
17 umfassen die Stufen 2 bis 6. 3Die Abweichungen von Satz 1 oder Satz 2 sind in den jeweiligen
Tatigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung geregelt.”

2. §16 Absatz 2 Satz 1 gilt fiir die Entgeltgruppen KR 7 bis KR 17 in folgender Fassung:

,'Bei der Einstellung werden die Beschiftigten der Entgeltgruppen KR 7 bis KR 17 der Stufe 2 zu-
geordnet, sofern keine einschlagige Berufserfahrung vorliegt.”

3. §16 Absatz 2 Satz 3 gilt fiir die Entgeltgruppen KR 7 bis KR 17 in folgender Fassung:

2lst die einschldgige Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren in einem Arbeitsverhéltnis zu
einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 3."

c) Nr. 8 wird wie folgt gefasst:

.Nr.8

Regelungen zur Anwendung des Teils IV der Entgeltordnung

Pflegepersonen nach Teil IV Abschnitt 2 der Entgeltordnung, denen die Leitung des Pflegeper-
sonals einer organisatorischen Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten Ubertragen ist,
erhalten fir die Dauer dieser Tatigkeit eine monatliche Zulage von 45,00 Euro, soweit diesen Be-
schaftigten in dem selben Zeitraum keine Zulage nach der Vorbemerkung Nr. 7 zu Teil IV Ab-
schnitt 2 in Verbindung mit der Vorbemerkung Nr. 9 oder 10 zu Teil IV Abschnitt 1 der Entgeltord-
nung gezahlt wird. 2Dasselbe gilt fiir Beschaftigte in der Funktionsdiagnostik, in der Endoskopie,
im Operationsdienst und im Anasthesiedienst.”
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d)  Nach Nr. 8 wird folgende Nr. 9 angefligt:

Nr.9

Zuordnung der Entgeltgruppen ab 1. Januar 2019

Soweit in diesem Tarifvertrag auf bestimmte Entgeltgruppen der Anlage B Bezug genommen
wird, entspricht:

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe
KR 5 3

KR 6 4

KR 7 7

KR 8 8

KR 9, KR 10 9a

KR 11, KR 12 9b

KR 13 10

KR 14, KR 15 M

KR 16, KR 17 12."

20. In§ 44 Nr. 1 Satz 2 werden nach den Wdrtern ,der Ausbildung dienenden Einrichtungen”
die Worter ,,, soweit es sich nach den in den Landern jeweils geltenden landesrechtlichen Rege-
lungen nicht um berufsbildende Schulen handelt” eingefligt.
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21. In § 47 Nr. 3 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,Entgeltgruppe KR 9b"” durch die Angabe
«Entgeltgruppe KR 10" ersetzt.

22. In § 50 wird folgende Nr. 3 angefligt:

.Nr.3

Pflegezulage

Pflegerinnen und Pflegehelferinnen nach der Vorbemerkung 1 zu Teil IV Abschnitt 1 der Entgelt-
ordnung, die nach Teil IV Abschnitt 1 oder Abschnitt 2 der Entgeltordnung eingruppiert sind, er-
halten eine monatliche Zulage nach Anlage F Abschnitt IV Nr. 8. 2Die Zulage veréndert sich bei
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien fur die jeweilige Entgelt-
gruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbetrage, Mindestbetrage und vergleichbare nichtli-
neare Steigerungen bleiben unberiicksichtigt. 3Sie wird nur fiir die Zeitrdume gezahlt, in denen
Beschiftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 4Sie ist bei der
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berlicksichtigen.”

23. In § 51 Nr. 2 wird § 19 wie folgt geandert:

a) Ziffer 1 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Der bisherige einzige Satz wird Satz 1; in diesem wird die Angabe ,von 1.100 Euro" gestri-
chen.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefugt:

.,2Sie betragt

vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 1.133,11 Euro,
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 1.168,46 Euro,
ab 1. Januar 2021 1.183,53 Euro.”
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b) In Ziffer 1 Absatz 2 wird Satz 2 wie folgt gefasst:

,2Sie betragt

- fur Truppfihrer

vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 1.133,11 Euro,
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 1.168,46 Euro,
ab 1. Januar 2021 1.183,53 Euro

und

- fUr Munitionsfacharbeiter

vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 1.030,10 Euro,
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 1.062,24 Euro,
ab 1. Januar 2021 1.075,94 Euro."”

c) In Ziffer 1 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe ,von 133,33 Euro” durch ein Semikolon ersetzt
und folgender Teilsatz angefligt:

«Sie betragt

vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 137,34 Euro,
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 141,63 Euro,
ab 1. Januar 2021 143,46 Euro”

d) In Ziffer 2 Absatz 1 wird in Satz 1 die Angabe ,von 737,79 Euro" gestrichen sowie nach dem
Wort ,gezahlt” ein Semikolon und folgender Teilsatz eingefiigt:

«Sie betragt

vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 760,00 Euro,
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vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 783,71 Euro,

ab 1. Januar 2021 793,82 Euro”

e) Ziffer 5 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Der bisher einzige Satz wird Satz 1; in diesem wird die Angabe ,von 113,00 Euro” gestri-
chen sowie die Angabe ,9" durch die Angabe ,9a" ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefugt:

.,2Sie betragt

vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 116,40 Euro,
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 120,03 Euro,
ab 1. Januar 2021 121,58 Euro."

24. In Anlage A wird das Inhaltsverzeichnis zu Teil IV Beschaftigte im Pflegedienst wie folgt
gefasst:

.Teil IV Beschiaftigte im Pflegedienst

1. Beschaftigte in der Pflege

2. Leitende Beschéaftigte in der Pflege

3. Lehrkrafte in der Pflege”

25. In Anlage A wird in der Vorbemerkung Nr. 1 zu allen Teilen der Entgeltordnung Absatz 4
Satz 4 gestrichen.
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26. Anlage A Teil | wird wie folgt geandert:

a) Inder Entgeltgruppe 11 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgrup-
pe 9b" ersetzt.

b) In der Entgeltgruppe 10 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgrup-
pe 9b" ersetzt.

c) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geandert:

aa) In der Uberschrift und in der Fallgruppe 1 wird jeweils die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch
die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

bb) Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

cc) Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

dd) In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

d) Inder Protokollerklarung Nr. 4 wird die Angabe ,Entgeltgruppen 6 und 8 sowie in Entgelt-
gruppe 9 Fallgruppe 3" durch die Angabe ,Entgeltgruppen 6, 8 und 9a" ersetzt.

27. In Anlage A Teil Il Abschnitt 1 wird in der Uberschrift der Entgeltgruppe 9 die Angabe ,Ent-
geltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

28. Anlage A Teil Il Abschnitt 3 wird wie folgt geandert:
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a) Es wird folgende Vorbemerkung eingefugt:

~Vorbemerkung

'Beschéftigte, die nach Entgeltgruppe 8 oder 9a dieses Abschnitts eingruppiert sind, erhalten ei-
ne monatliche Zulage in Héhe von 38,35 Euro. ?Die Zulage wird nur fiir Zeitrdume gezahlt, in de-
nen Beschéftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Die Zah-
lung erfolgt langstens bis zu einer Uberarbeitung bzw. Neuregelung des Abschnitts 3."

b)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geandert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

bb) In den Fallgruppen 1, 2 und 3 wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

29. In Anlage A Teil Il Abschnitt 4 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gedndert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9b.

c) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingefligt.

d) Die bisherigen Fallgruppen 2 und 3 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1und 2 der
Entgeltgruppe 9a.
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e) In den Fallgruppen 1und 2 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzusatz ge-
strichen.

30. In Anlage A Teil Il Abschnitt 5 Unterabschnitt 1 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b)  Der erste Klammerzusatz wird gestrichen.

31. In Anlage A Teil Il Abschnitt 7 wird in der Uberschrift die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch
die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

32. Anlage A Teil Il Abschnitt 8 Unterabschnitt 2 wird wie folgt gedndert:

a) In der Entgeltgruppe 10 wird in den Fallgruppen 1, 2, 3 und 5 die Angabe ,Entgeltgruppe 9"
jeweils durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b” ersetzt.

b)  In der Uberschrift der Entgeltgruppe 9 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Anga-
be ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

c) In der Protokollerklarung Nr. 8 Absatz 1 Satz 2 werden die Wérter ,§ 17 Absatz 1 TVU-Bund
in Verbindung mit der Protokollerklarung Nr. Sa zum Teil Il Abschn. A Unterabschn. Il der Anlage
Ta zum BAT" durch die Woérter ,MaBgabe der im Anhang zu Teil lll Abschnitt 16 Unterabschnitt 4
der Entgeltordnung Bund enthaltenen Priufungsordnung” ersetzt.

33. Anlage A Teil Il Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 der Vorbemerkung Nr. 1 wird die Tabelle wie folgt gefasst:
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»in Entgeltgruppe gemaB Anlage F
Abschnitt Il

9b Nr. 3

9a Nr. 4

7und 8 Nr. 5

6 Nr. 6."

b)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt gedndert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9b.

cc) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingeflgt.

dd) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

ee) Inder einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

34. Anlage A Teil Il Abschnitt 9 Unterabschnitt 1 wird wie folgt geandert:

a) Vor der Entgeltgruppe 13 wird folgende Vorbemerkung eingefligt:
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~Vorbemerkung

(1) 'Gartenbau, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschiftigte aller Fachrichtungen mit
abgeschlossener einschlagiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. entsprechender Hoch-
schulabschluss) sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Féhigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austiben und nach diesem Unterabschnitt eingruppiert
sind, erhalten eine monatliche Zulage in Héhe von 23,01 Euro. ?Die Zulage wird nur fiir Zeitrdume
gezahlt, in denen Beschaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 ha-
ben. 3Die Zahlung erfolgt langstens bis zu einer Uberarbeitung bzw. Neuregelung des Unterab-
schnitts 1.

(2) Die Zulage steht nicht zu neben einer Zulage nach den Tarifvertragen, die nach Nrn. 9 oder
11 der Anlage 1 Teil C zum TVU-L&nder fortgelten.

(3) Absatz 1und 2 gilt auch fiir Beschaftigte im Sinne der Protokollerklarung Nr. 2."

b)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geandert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9b.

cc) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingeflgt.

dd) Die bisherigen Fallgruppen 2, 3 und 4 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1, 2 und
3 der Entgeltgruppe 9a.
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ee) Inden Fallgruppen 1, 2 und 3 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzusatz
gestrichen.

c) Satz 1 der Protokollerklarung Nr. 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Buchstabe d wird die Angabe ,Entgeltgruppen 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppen 9a"
ersetzt.

bb) In Buchstabe | wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2" durch die Angabe ,Entgelt-
gruppe 9b Fallgruppe 2" sowie die Angabe ,Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5" durch die An-
gabe ,Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 4 oder 5" ersetzt.

d) In Satz 2 der Protokollerklarung Nr. 3 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2"
durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2" sowie die Angabe ,Entgeltgruppe 9 Fallgrup-
pen 4 oder 5" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 4 oder 5" ersetzt.

e) Die Protokollerklarung Nr. 4 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1Buchstabe o wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1" durch die Angabe
+Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1" sowie die Angabe ,Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5" durch
die Angabe ,Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 4 oder 5" ersetzt.

bb) In Satz 2 dritter Anstrich wird die Angabe , Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5" durch die
Angabe ,Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 4 oder 5" ersetzt.

f) In der Protokollerklarung Nr. 8 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 2, 3 und 4"
durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 1, 2 und 3" ersetzt.

35. In Anlage A Teil Il Abschnitt 9 Unterabschnitt 2 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:
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a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b) Inden Fallgruppen 1, 2 und 3 wird jeweils der Klammerzusatz gestrichen.

36. In Anlage A Teil Il Abschnitt 9 Unterabschnitt 3 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.

c) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingeflgt.

d) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9a.

e) In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der Klammerzusatz gestrichen.

37. In Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 1 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Nach der Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" einge-
fugt.
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c) Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

d) Inder einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der Klammerzusatz gestrichen.

38. In Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 2 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.

c) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingeflgt.

d) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9a.

e) In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

39. Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 3 wird wie folgt geandert:

a) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geandert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.
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bb) Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

cc) Die bisherigen Fallgruppen 3, 4, 5 und 6 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1, 2,
3 und 4 der Entgeltgruppe 9a.

dd) In den Fallgruppen 1, 2, 3 und 4 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzusatz
gestrichen.

b) In der Protokollerklarung Nr. 2 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die An-
gabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

40. In Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 4 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

c) Die bisherigen Fallgruppen 3, 4 und 5 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1, 2 und
3 der Entgeltgruppe 9a.

d) Inden Fallgruppen 1, 2 und 3 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzusatz
gestrichen.

41.  In Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 5 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:
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a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.

c) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingeflgt.

d) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9a.

e) In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

42. In Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 6 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.

c) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingeflgt.

d) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9a.

e) In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.
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43. In Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 7 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der Klammerzusatz gestrichen.

44. In Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 9 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b)  In den Fallgruppen 1und 2 wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

45. Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 10 wird wie folgt geandert:

a) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt gedndert:

aa) Inder Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

cc) Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.
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dd) In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

b)  In der Protokollerklarung Nr. 2 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3" durch die
Angabe ,Entgeltgruppe 9a“ersetzt.

46. In Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 11 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

c) Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

d) Inder einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

47. In Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 13 wird in der Uberschrift der Entgeltgruppe
9 die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

48. In Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 14 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.
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c) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingefligt.

d) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9a.

e) In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

49. In Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 15 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

c) Die bisherigen Fallgruppen 3 und 4 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2
der Entgeltgruppe 9a.

d) Inden Fallgruppen 1und 2 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der Klammerzusatz gestri-
chen.

50. Anlage A Teil Il Abschnitt 11 Unterabschnitt 1 wird wie folgt gedndert:

a) In der Protokollerklarung Nr. 1 Buchstabe b wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die
Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

b)  Die Protokollerklarung Nr. 2 wird wie folgt gedndert:
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aa) In Absatz 1Satz 1 werden die Angaben ,Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 5" sowie ,Entgeltgrup-
pe 9 Fallgruppe 3" jeweils durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1" ersetzt.

bb) In Absatz 3 werden die Woérter ,ist vergleichbar die Entgeltgruppe 9" durch die Worter
»Sind vergleichbar die Entgeltgruppen 9a und 9b mit” ersetzt.

51.  Anlage A Teil Il Abschnitt 11 Unterabschnitt 2 wird wie folgt gedndert:

a) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geandert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

cc) Die bisherigen Fallgruppen 5 und 6 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2
der Entgeltgruppe 9a.

dd) In den Fallgruppen 1und 2 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzusatz ge-
strichen.

b)  In der Protokollerklarung Nr. 1 Buchstabe b wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die
Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

52. Anlage A Teil Il Abschnitt 11 Unterabschnitt 3 wird wie folgt geandert:

a) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geandert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.
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bb) Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

cc) Die bisherigen Fallgruppen 3 und 4 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1und 2
der Entgeltgruppe 9a.

dd) In den Fallgruppen 1und 2 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzusatz ge-
strichen.

b)  In der Protokollerklarung Nr. 1 Buchstabe b wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die
Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

53. Anlage A Teil Il Abschnitt 11 Unterabschnitt 4 wird wie folgt geandert:

a) Inder Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe
LEntgeltgruppe 9b* ersetzt.

b)  In der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 und Fallgruppe 3 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9"
jeweils durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

c) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geandert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) In der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 4"
durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1" ersetzt.

cc) Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 3 wird die Uberschrift , Entgeltgruppe 9a" einge-
fugt.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 28 /150



dd) Die bisherigen Fallgruppen 4 und 5 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2
der Entgeltgruppe 9a.

ee) Inden Fallgruppen 1und 2 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der Klammerzusatz gestri-
chen.

54. In Anlage A Teil Il Abschnitt 11 Unterabschnitt 5 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b)  Der Klammerzusatz wird gestrichen.

55. In Anlage A Teil Il Abschnitt 12 Unterabschnitt 1 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b)  In den Fallgruppen 1und 2 wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

56. In Anlage A Teil Il Abschnitt 13 wird in der Uberschrift der Entgeltgruppe 9 die Angabe
+Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

57. In Anlage A Teil Il Abschnitt 14 wird in der Uberschrift der Entgeltgruppe 9 die Angabe
«Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

58. Anlage A Teil Il Abschnitt 15 wird wie folgt geandert:
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a) Vor dem Unterabschnitt 1 wird folgende Vorbemerkung eingefligt:

~Vorbemerkung

'Beschéftigte, die nach diesem Abschnitt eingruppiert sind, erhalten eine monatliche Zulage in
Hoéhe von 38,35 Euro. 2Die Zulage wird nur fiir Zeitrdume gezahlt, in denen Beschéftigte einen
Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Die Zahlung erfolgt Iingstens bis
zu einer Uberarbeitung bzw. Neuregelung des Abschnitts 15."

b)  In Unterabschnitt 1 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geéndert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.

cc) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingefligt.

dd) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

ee) Inder einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der Klammerzusatz gestrichen.

c) In Unterabschnitt 2 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geéndert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.
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bb) In den Fallgruppen 1und 2 wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

cc) Inden Fallgruppen 3 und 4 wird jeweils der Klammerzusatz gestrichen.

d) In Unterabschnitt 3 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gedndert:

aa) Inder Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

bb) In den Fallgruppen 1 und 2 wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

cc) In der Fallgruppe 3 wird der Klammerzusatz gestrichen.

e) Unterabschnitt 4 wird wie folgt geandert:

aa) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geandert:

aaa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe
9a" ersetzt.

bbb) In der Fallgruppe 1 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe
9a" ersetzt.

ccc) Inden Fallgruppen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

bb) In der Protokollerklarung Nr. 1 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Ent-
geltgruppe 9a" ersetzt.
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f) In Unterabschnitt 5 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geandert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

bb) In der einzigen Fallgruppe wird der Klammerzusatz gestrichen.

59. In Anlage A Teil Il Abschnitt 16 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.

c) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingefligt.

d) Die bisherigen Fallgruppen 2 und 3 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1und 2 der
Entgeltgruppe 9a.

e) In den Fallgruppen 1und 2 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzusatz ge-
strichen.

60. Anlage A Teil Il Abschnitt 17 wird wie folgt geandert:

a) In der Entgeltgruppe 10 wird in den Fallgruppen 1 und 2 jeweils die Angabe ,Entgeltgruppe
9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.
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b)  Inder Uberschrift der Entgeltgruppe 9 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Anga-
be ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

61. In Anlage A Teil Il Abschnitt 18 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.

c) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a"” eingeflgt.

d) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9a.

e) In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der Klammerzusatz gestrichen.

62. Anlage A Teil Il Abschnitt 19 wird wie folgt geandert:

a) Das Wort ,Vorbemerkung"” wird durch das Wort ,Vorbemerkungen” ersetzt und die bishe-
rige einzige Vorbemerkung wird Vorbemerkung Nr. 1.

b)  Nach der Vorbemerkung Nr. 1 wird folgende Vorbemerkung Nr. 2 eingefligt:

,2. (1) 'Beschaftigte, die nach Entgeltgruppe 9b oder 10 dieses Abschnitts eingruppiert sind,
erhalten eine monatliche Zulage in Héhe von 23,01 Euro. 2Die Zulage wird nur fiir Zeitrdume ge-
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zahlt, in denen Beschaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben.
3Die Zahlung erfolgt langstens bis zu einer Uberarbeitung bzw. Neuregelung des Abschnitts 19.

(2) Die Zulage steht nicht zu neben einer Zulage nach den Tarifvertragen, die nach Nrn. 9 oder
11 der Anlage 1 Teil C zum TVU-L&nder fortgelten.”

c) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt gedndert:

aa) Inder Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

cc) Die bisherigen Fallgruppen 5, 6, 7 und 8 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1, 2,
3 und 4 der Entgeltgruppe 9a.

dd) In den Fallgruppen 1und 2 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzusatz ge-
strichen.

ee) Inden Fallgruppen 3 und 4 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der Klammerzusatz gestri-
chen.

63. In Anlage A Teil Il Abschnitt 20 Unterabschnitt 1 wird in der Uberschrift der Entgeltgruppe
9 die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

64. In Anlage A Teil Il Abschnitt 20 Unterabschnitt 2 wird in der Uberschrift der Entgeltgruppe
9 die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

65. In Anlage A Teil Il Abschnitt 20 Unterabschnitt 3 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:
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a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

c) Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9a.

d) Inder einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

66. Anlage A Teil Il Abschnitt 20 Unterabschnitt 4 wird wie folgt geandert:

a) In der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe
LEntgeltgruppe 9b" ersetzt.

b)  In der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe
«Entgeltgruppe 9b* ersetzt.

c) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt gedndert:

aa) Inder Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

cc) Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.
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dd) In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der Klammerzusatz gestrichen.

d) Inder Protokollerklarung Nr. 1 Buchstabe e wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die
Angabe ,Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 oder der Entgeltgruppe 9a" ersetzt.

67. Anlage A Teil Il Abschnitt 20 Unterabschnitt 5 wird wie folgt geandert:

a) Das Wort ,Vorbemerkung" wird durch das Wort ,Vorbemerkungen” ersetzt und die bishe-
rige einzige Vorbemerkung wird Vorbemerkung Nr. 1.

b)  Nach der Vorbemerkung Nr. 1 wird folgende Vorbemerkung Nr. 2 eingeflgt:

,2. 'Beschaftigte, die nach Entgeltgruppe 9a oder 9b dieses Unterabschnitts eingruppiert sind,
erhalten eine monatliche Zulage in Héhe von 38,35 Euro. 2Die Zulage wird nur fiir Zeitraume ge-
zahlt, in denen Beschaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben.
3Die Zahlung erfolgt Iangstens bis zu einer Uberarbeitung bzw. Neuregelung des Abschnitts 20
Unterabschnitt 5."

c) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt gedndert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

cc) Die bisherigen Fallgruppen 3 und 4 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2
der Entgeltgruppe 9a.

dd) In den Fallgruppen 1und 2 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der Klammerzusatz gestri-
chen.
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68. In Anlage A Teil Il Abschnitt 20 Unterabschnitt 6 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b)  In den Fallgruppen 1und 2 wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

69. Anlage A Teil Il Abschnitt 21 wird wie folgt geandert:

a) Das Wort ,Vorbemerkung"” wird durch das Wort ,Vorbemerkungen” ersetzt und die bishe-
rige einzige Vorbemerkung wird Vorbemerkung Nr. 1.

b)  Nach der Vorbemerkung Nr. 1 wird folgende Vorbemerkung Nr. 2 eingefligt:

,2. 'Beschaftigte, die nach Entgeltgruppe 6, 8 oder 9a dieses Abschnitts eingruppiert sind, er-
halten fiir die Zeit ihrer iberwiegenden Beschaftigung im AuBendienst der Steuerprifung eine
monatliche AuBendienstzulage in Héhe von 17,05 Euro. 2Beschéftigte, die nach

Entgeltgruppen 9b, 10, 11 oder 12 dieses Abschnitts eingruppiert sind, erhalten fir die Zeit ihrer
Uberwiegenden Beschaftigung im AuBendienst der Steuerprifung eine monatliche AuBendienst-
zulage in Héhe von 38,35 Euro. Die Zulage wird nur fiir Zeitrdume gezahlt, in denen Beschéftig-
te einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. “Die Zahlung erfolgt
langstens bis zu einer Uberarbeitung bzw. Neuregelung des Abschnitts 21."

c) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geandert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.
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cc) Die bisherigen Fallgruppen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 der Entgeltgruppe 9 werden die Fall-
gruppen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 der Entgeltgruppe 9a.

dd) Inden Fallgruppen 1, 3, 4, 5 und 6 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzu-
satz gestrichen.

ee) Inden Fallgruppen 2, 7 und 8 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der Klammerzusatz gestri-
chen.

70. Anlage A Teil Il Abschnitt 22 Unterabschnitt 1 wird wie folgt geandert:

a) Das Wort ,Vorbemerkung"” wird durch das Wort ,Vorbemerkungen” ersetzt und die bishe-
rige einzige Vorbemerkung wird Vorbemerkung Nr. 1.

b)  Nach der Vorbemerkung Nr. 1 wird folgende Vorbemerkung Nr. 2 eingeflgt:

,2. (1) 'Beschaftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten eine monat-
liche Zulage in Héhe von 23,01 Euro. 2Die Zulage wird nur fiir Zeitrdume gezahlt, in denen Be-

schaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Die Zahlung er-
folgt 1angstens bis zu einer Uberarbeitung bzw. Neuregelung des Abschnitts 22 Unterabschnitt 1.

(2) Die Zulage steht nicht zu neben einer Zulage nach den Tarifvertragen, die nach Teil C Nrn.
9 oder 11 der Anlage 1 zum TVU-L&nder fortgelten.

(3) Absatz 1und 2 gilt auch flir Beschaftigte im Sinne der Protokollerklarung Nr.1."

71.  In Anlage A Teil Il Abschnitt 22 Unterabschnitt 2 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:
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a)  In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b) In der Fallgruppe 1 wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

c) In der Fallgruppe 2 wird der Klammerzusatz gestrichen.

72. In Anlage A Teil Il Abschnitt 22 Unterabschnitt 3 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

c) Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9a.

d) Inder einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

73. In Anlage A Teil Il Abschnitt 22 Unterabschnitt 7 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b)  In der einzigen Fallgruppe wird der Klammerzusatz gestrichen.
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74. In Anlage A Teil Il Abschnitt 22 Unterabschnitt 8 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b) In der einzigen Fallgruppe wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

75. In Anlage A Teil Il Abschnitt 22 Unterabschnitt 9 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b) In der einzigen Fallgruppe wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

76. In Anlage A Teil Il Abschnitt 22 Unterabschnitt 10 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9b.

c) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingeflgt.

d) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9a.
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e) In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

77. In Anlage A Teil Il Abschnitt 22 Unterabschnitt 11 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 9b.

c) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a"” eingeflgt.

d) Die bisherigen Fallgruppen 2, 3 und 4 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1, 2 und
3 der Entgeltgruppe 9a.

e) In den Fallgruppen 1, 2 und 3 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der Klammerzusatz gestri-
chen.

78. Anlage A Teil Il Abschnitt 23 wird wie folgt geandert:

a) Vor der Entgeltgruppe 11 wird folgende Vorbemerkung eingefligt:

~Vorbemerkung

(1) 'Beschéftigte, die nach Entgeltgruppe 9b, 10 oder 11 dieses Abschnitts eingruppiert sind,
erhalten eine monatliche Zulage in Héhe von 23,01 Euro. 2Die Zulage wird nur fiir Zeitrdume ge-
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zahlt, in denen Beschaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben.
3Die Zahlung erfolgt langstens bis zu einer Uberarbeitung bzw. Neuregelung des Abschnitts 23.

(2) Die Zulage steht nicht zu neben einer Zulage nach den Tarifvertragen, die nach Teil C Nrn.
9 oder 11 der Anlage 1 zum TVU-L&nder fortgelten.”

b) In Entgeltgruppe 10 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1" durch die Angabe ,Ent-
geltgruppe 9b" ersetzt.

c) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geandert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.

cc) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe
9a" eingeflgt.

dd) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

ee) Inder einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

79. In Anlage A Teil Il Abschnitt 24 Unterabschnitt 1 wird in der Uberschrift der Entgeltgruppe
9 die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

80. Anlage A Teil Il Abschnitt 24 Unterabschnitt 2 wird wie folgt geandert:
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a) Vor der Entgeltgruppe 9 wird folgende Vorbemerkung eingefigt:

~Vorbemerkung

'Beschéftigte, die nach Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1, 3 oder 4 oder Entgeltgruppe 9a dieses Un-
terabschnitts eingruppiert sind, erhalten eine monatliche Zulage in Héhe von 38,35 Euro. 2Die
Zulage wird nur fur Zeitraume gezahlt, in denen Beschaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder
Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Die Zahlung erfolgt langstens bis zu einer Uberarbeitung
bzw. Neuregelung des Unterabschnitts 2.”

b)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt gedndert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

bb) Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

cc) Die bisherigen Fallgruppen 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgrup-
pen1, 2, 3, 4,5, 6 und 7 der Entgeltgruppe 9a.

dd) Inden Fallgruppen1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klam-
merzusatz gestrichen.

81. Anlage A Teil Il Abschnitt 24 Unterabschnitt 3 wird wie folgt geandert:

a) Vor der Entgeltgruppe 9 wird folgende Vorbemerkung eingefigt:

~Vorbemerkung

'Beschéftigte, die nach Entgeltgruppe 6 Fallgruppen 3 oder 5, Entgeltgruppe 7 Fallgruppen 1 bis
4, Entgeltgruppe 8 Fallgruppen 1 oder 3 oder Entgeltgruppe 9a dieses Unterabschnitts eingrup-
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piert sind, erhalten eine monatliche Zulage in Héhe von 38,35 Euro. 2Die Zulage wird nur fiir Zeit-
raume gezahlt, in denen Beschaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach §
21 haben. 3Die Zahlung erfolgt langstens bis zu einer Uberarbeitung bzw. Neuregelung des Un-
terabschnitts 3.”

b)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt gedndert:

aa) Inder Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

bb) In den Fallgruppen 1, 2, 3, 4 und 6 wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

cc) In der Fallgruppe 5 wird der Klammerzusatz gestrichen.

82. In Anlage A Teil Il Abschnitt 25 Unterabschnitt 1 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

c) Die bisherigen Fallgruppen 5, 6, 7, 8 und 9 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1,
2, 3, 4 und 5 der Entgeltgruppe 9a.

d) Inden Fallgruppen 1, 2, 3, 4 und 5 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzu-
satz gestrichen.

83. In Anlage A Teil Il Abschnitt 25 Unterabschnitt 2 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:
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a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9a" eingefiigt.

c) Die bisherigen Fallgruppen 3 und 4 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2
der Entgeltgruppe 9a.

d) Inden Fallgruppen 1und 2 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzusatz ge-
strichen.

84. In Anlage A Teil Il Abschnitt 25 Unterabschnitt 4 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b"
ersetzt.

b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.

c) Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b wird die Uberschrift ,,Entgeltgruppe
9a" eingefligt.

d) Die bisherigen Fallgruppen 2 und 3 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1und 2 der
Entgeltgruppe 9a.

e) In den Fallgruppen 1und 2 der Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzusatz ge-
strichen.
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85. In Anlage A Teil Il Abschnitt 26 wird in der Uberschrift der Entgeltgruppe 9 die Angabe
«Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9b" ersetzt.

86. In Anlage A Teil lll Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b) In den Fallgruppen 1und 2 wird jeweils der Klammerzusatz gestrichen.

c) In der Fallgruppe 3 wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

87. In Anlage A Teil lll Abschnitt 3 Unterabschnitt 3 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b) In den Fallgruppen 1und 2 wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

88. In Anlage A Teil Ill Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b) In den Fallgruppen 1und 2 wird jeweils der Klammerzusatz gestrichen.
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89. Anlage A Teil lll Abschnitt 3 Unterabschnitt 7 wird wie folgt geandert:

a) Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt gedndert:

aa) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

bb) In der einzigen Fallgruppe wird der Klammerzusatz gestrichen.

b)  In der Protokollerklarung Nr. 5 Satz 1 wird die Angabe ,Absatz 4 Satz 4" durch die Angabe
JAbsatz 4 Satz 5" ersetzt.

90. In Anlage A Teil lll Abschnitt 3 Unterabschnitt 13 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b)  In der einzigen Fallgruppe wird der Klammerzusatz gestrichen.

91. In Anlage A Teil lll Abschnitt 3 Unterabschnitt 16 wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt gean-
dert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Entgeltgruppe 9" durch die Angabe ,Entgeltgruppe 9a"
ersetzt.

b)  In der einzigen Fallgruppe wird der Klammerzusatz gestrichen.

92. Anlage A Teil IV wird wie folgt gefasst:
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LTeil v

Beschaftigte im Pflegedienst

1. Beschaftigte in der Pflege

Vorbemerkungen

1. 'Die Bezeichnung ,Pflegehelferinnen” umfasst auch Gesundheits- und Krankenpflegehel-
ferinnen sowie Altenpflegehelferinnen. 2Die Bezeichnung ,Pflegerinnen” umfasst Gesundheits-
und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen sowie Altenpflegerinnen
in allen Fachrichtungen bzw. Spezialisierungen.

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die die Tatigkeiten von Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerinnen oder von Altenpflegerinnen austben, sind als Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerinnen bzw. als Altenpflegerinnen eingruppiert.

3. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die die Tatigkeiten von Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen oder von Altenpflegerinnen austiben, sind als Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen bzw. als Altenpflegerinnen eingruppiert.

4. Altenpflegerinnen, die die Tatigkeiten von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen aus-
Uben, sind als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen eingruppiert.

S. Nach den Tatigkeitsmerkmalen fur Pflegerinnen sind auch Hebammen sowie Operations-
technische Assistentinnen und Anasthesietechnische Assistentinnen mit abgeschlossener Aus-
bildung nach der DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fassung oder nach
gleichwertiger landesrechtlicher Regelung, die die Tatigkeit von Gesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen oder von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen auszuliben haben, eingruppiert.

6. Zu der entsprechenden Tétigkeit von Pflegehelferinnen bzw. von Pflegerinnen gehért
auch die Tatigkeit in Ambulanzen, Blutzentralen, in Milchkiichen oder Frauenmilchsammelstellen
und Dialyseeinheiten, soweit es sich nicht Uberwiegend um eine Verwaltungs- oder Empfangsta-
tigkeit handelt. 2Dieser Abschnitt findet auch auf Pflegehelferinnen bzw. Pflegerinnen Anwen-
dung, die im zentralen Sterilisationsdienst und Krankentransportdienst eingesetzt sind, soweit es
sich nicht GUberwiegend um eine Verwaltungs- oder Empfangstatigkeit handelt.

7. Die Bezeichnungen umfassen auch

Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen Krankenpflegehelferinnen
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Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Krankenschwestern

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen Kinderkrankenschwestern.

8. Pflegerinnen und Pflegehelferinnen an Universitatskliniken erhalten eine monatliche Zu-
lage nach Anlage F Abschnitt IV Nr. 8. 2Die Zulage veréndert sich bei allgemeinen Entgeltanpas-
sungen um den von den Tarifvertragsparteien fur die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vom-
hundertsatz; Sockelbetrage, Mindestbetrage und vergleichbare nichtlineare Steigerungen blei-
ben unberiicksichtigt. 3Sie wird nur fiir die Zeitrdume gezahlt, in denen Beschiftigte einen An-
spruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 4Sie ist bei der Bemessung des
Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu bericksichtigen.

9. 'Beschéftigte der Entgeltgruppen KR 5 bis KR 9, die die Grund- und Behandlungspflege
zeitlich Uberwiegend bei

a) an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patienten (z. B. Tuberkulose-Patienten),
die wegen der Ansteckungsgefahr in besonderen Infektionsabteilungen oder Infektionsstationen
untergebracht sind,

b) Kranken in geschlossenen oder halbgeschlossenen (Open-door-system) psychiatrischen
Abteilungen oder Stationen,

c) Kranken in geriatrischen Abteilungen oder Stationen,
d) Gelahmten oder an multipler Sklerose erkrankten Patienten,
e) Patienten nach Transplantationen innerer Organe oder von Knochenmark,

f) an AIDS (Vollbild) erkrankten Patienten,

9) Patienten, bei denen Chemotherapien durchgefuhrt oder die mit Strahlen oder mit inkor-
porierten radioaktiven Stoffen behandelt werden,

ausuben, erhalten fiir die Dauer dieser Tatigkeit eine monatliche Zulage in H6he von 90 Euro.
%Die Zulage steht auch bei Erfiillung mehrerer Tatbesténde nur einmal zu.

10. 'Beschéftigte der Entgeltgruppen KR 5 bis KR 9, die zeitlich (iberwiegend in Einheiten fiir
Intensivmedizin (Stationen fir Intensivbehandlungen und Intensiviiberwachung sowie Wachsta-
tionen, die flr Intensivilberwachung eingerichtet sind) Patienten pflegen, erhalten fiir die Dauer
dieser Tatigkeit eine monatliche Zulage von 90 Euro. 2Die Zulage steht nicht neben einer Zulage
nach der Vorbemerkung Nr. 9 zu.

1. 'Beschéftigte der Entgeltgruppen KR 5 bis KR 9, die die Grund- und Behandlungspflege
bei schwerbrandverletzten Patienten in Einheiten flir Schwerbrandverletzte, denen durch die
Einsatzzentrale/Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg Schwerbrandverletzte vermittelt wer-
den, ausiben, erhalten eine Zulage nach Anlage F Abschnitt IV Nr. 1 flr jede volle Arbeitsstunde
dieser Pflegetatigkeit. 2Die Zulage verandert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den
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von den Tarifvertragsparteien fur die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; So-
ckelbetrage, Mindestbetrage und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unbertcksich-
tigt. 3Eine nach den Vorbemerkungen Nrn. 9 oder 10 zustehende Zulage vermindert sich um den
Betrag, der in demselben Kalendermonat nach Satz 1 zusteht.

12. (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne
des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit dem Zusatz ,,Fachhochschule” (,FH"),
ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde.

(2) 'Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert
sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschliisse in akkreditierten Bachelorausbildungsgéngen an Be-
rufsakademien.

(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschlusspriifung in einem
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als
Zugangsvoraussetzung erfordert, und fur den Abschluss eine Mindeststudienzeit von sechs Se-
mestern - ohne etwaige Praxissemester, Priifungssemester o. A. - vorgeschrieben ist.

(4) Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung,
wenn er von der zustandigen Landesbehdrde dem deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt
ist.

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich durch das MaB der damit verbundenen Verantwortung erheb-
lich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe 9b Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie be-
sonders verantwortungsvoll ist.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
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2. Beschaftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und den Anforderungen der Proto-
kollerklarung Nr. 1 Buchstaben a bis e entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausliben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe KR 9

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe KR 7 Fallgruppe 1 mit abgeschlossener Fachweiterbildung
und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 3 und 4)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe KR 7 Fallgruppe 1 mit erfolgreich abgeschlossener Fach-
weiterbildung zur Hygienefachkraft und entsprechender Tatigkeit,

die innerhalb der Pflege, auch stationsibergreifend, tatig sind.

Entgeltgruppe KR 8
1. Beschéaftigte der Entgeltgruppe KR 7 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe KR 7
Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2, 3, 4 und 5)

2. Hebammen mit mindestens dreijahriger Ausbildung und entsprechender Tatigkeit.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe KR 7 Fallgruppe 2,

deren Tatigkeit sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe KR 7
Fallgruppe 2 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 3, 4 und 5)

Entgeltgruppe KR 7
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1. Pflegerinnen mit mindestens dreijahriger Ausbildung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

2. Operationstechnische Assistentinnen sowie Anasthesietechnische Assistentinnen mit ab-
geschlossener Ausbildung nach der DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweiligen
Fassung oder nach gleichwertiger landesrechtlicher Regelung und

jeweils entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe KR 6

Pflegehelferinnen mit mindestens einjahriger Ausbildung und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe KR 5

Pflegehelferinnen mit entsprechender Tatigkeit.

Protokollerklarungen:

Nr.1 'Die hochschulische Ausbildung beféhigt dariiber hinaus insbesondere

a)  zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse auf der Grundlage wissen-
schaftsbasierter oder wissenschaftsorientierter Entscheidungen,

b)  vertieftes Wissen Uber Grundlagen der Pflegewissenschaft, des gesellschaftlich institutio-
nellen Rahmens des pflegerischen Handelns sowie des normativ-institutionellen Systems der
Versorgung anzuwenden und die Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen
Versorgung dadurch maBgeblich mitzugestalten,

c) sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten Stand der gesicher-
ten Erkenntnisse erschlieBen und forschungsgestutzte Problemlésungen wie auch neue Techno-
logien in das berufliche Handeln libertragen zu kdnnen sowie berufsbezogene Fort- und Weiter-
bildungsbedarfe zu erkennen,

d)  sich kritisch reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als auch praktischem Wissen
auseinandersetzen und wissenschaftsbasiert innovative Loésungsansatze zur Verbesserung im
eigenen beruflichen Handlungsfeld entwickeln und implementieren zu kénnen und
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e) an der Entwicklung von Qualitdtsmanagementkonzepten, Leitlinien und Expertenstandards
mitzuwirken.

2Tatigkeiten, die der hochschulischen Ausbildung entsprechen, sind nur Tatigkeiten des Satzes 1
Buchstaben a bis e; flir Pflegekrafte mit Tatigkeiten, die der Tatigkeit von Pflegekraften mit
Fachweiterbildung entsprechen, gelten ausschlieBlich die KR-Entgeltgruppen.

Nr.2  Auf Pflegerinnen in Psychiatrien und psychiatrischen Krankenhausern oder Einrichtun-
gen, die aufgrund Erflillung der Anforderung des Buchstaben a der Protokollerklarung Nr. 5 in
Entgeltgruppe KR 8 eingruppiert sind, findet § 1 Absatz 1 Ziffer 5 Unterabsatz 1 des Tarifvertra-
ges Uber die Gewahrung von Zulagen gemaB § 33 Absatz 1 Buchstabe ¢ BAT — ggf.i. V. m. dem
TV Zulagen Ang-O - keine Anwendung.

Nr. 3  'Praxisanleiterinnen in der Pflege mit berufspadagogischer Zusatzqualifikation nach
bundesrechtlicher Regelung und entsprechender Tatigkeit erhalten fir die Dauer der Tatigkeit
als Praxisanleiterin eine monatliche Zulage nach Anlage F Abschnitt IV Nr. 9. 2Die Zulage veran-
dert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien fur die je-
weilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbetrage, Mindestbetrage und ver-
gleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberiicksichtigt.

Nr. 4  Bei den Fachweiterbildungen muss es sich entweder um eine Fachweiterbildung nach §
1 der DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung vom 29. September 2015 in der jeweili-
gen Fassung oder um eine Fachweiterbildung nach § 1 der DKG-Empfehlung fir die Weiterbil-
dung Notfallpflege vom 29. November 2016 bzw. um eine gleichwertige Weiterbildung jeweils
nach § 21 dieser DKG-Empfehlungen handelin.

Nr.5  Tatigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe
KR 7 herausheben, sind

a) Tatigkeiten in Spezialbereichen, in denen eine Fachweiterbildung nach den DKG-Empfeh-
lungen zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflegekraften (siehe Protokoll-
erklarung Nr. 4) vorgesehen ist, oder

b)  die Wahrnehmung einer der folgenden besonderen pflegerischen Aufgaben auBerhalb von
Spezialbereichen nach Buchstabe a:

- Wundmanagerin,
- GefaBassistentin,

- Breast Nurse/Lactation,
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- Assistenz bei Herzkatheterisierungen, Dilatationen oder Angiografien,
- Palliativpflege,

- Painnurse oder

c) die Tatigkeit im Case- oder Caremanagement in der Pflege, auch stationstbergreifend.
2. Leitende Beschaftigte in der Pflege

Vorbemerkungen

1. Hinsichtlich der Bezeichnung ,Pflegerinnen” wird auf Satz 2 der Vorbemerkung Nr. 1zu

Abschnitt 1 verwiesen. 2Zusétzlich gelten Operationstechnische Assistentinnen, Anasthesietech-
nische Assistentinnen, Hebammen, Medizinische Fachangestellte, Zahnmedizinische Fachange-
stellte und Erzieherinnen mit Leitungsfunktion in der Pflege als Pflegerinnen im Sinne dieses Ab-
schnitts.

2. Unterstellte Beschaftigte sind Beschaftigte, die der Leitung standig unterstellt sind.

3. Sind Beschaftigte mehreren Einheiten unterstellt, werden diese in Bezug auf die einzel-
nen Leitungskrafte mit demjenigen Umfang der Arbeitszeit als unterstellt berlicksichtigt, wie sie
der jeweiligen Leitung zugewiesen sind.

4, ILeiten mehrere Pflegerinnen eine Einheit gemeinsam und sind ihnen jeweils alle Beschaf-
tigte dieser Einheit unterstellt (sog. Jobsharing), ergibt sich die Eingruppierung aus der Gesamt-
zahl der unterstellten Beschéftigten. 2Leiten mehrere Pflegerinnen eine Einheit gemeinsam, in
der ihnen jeweils nur ein Teil der Beschaftigten unterstellt ist, ergibt sich die Eingruppierung aus
der Anzahl der ihnen jeweils zugewiesenen Beschaftigten.

5. Fir leitende Beschaftigte in der Pflege, deren Tatigkeit eine Hochschulbildung oder eine
wissenschaftliche Hochschulbildung erfordert, gilt Teil I.

6. Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung gilt mit folgenden MaBga-
ben:
a) Beschaftigte, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit unterstellt sind oder zu einem Teil ihrer

Arbeitszeit in einem Bereich beschaftigt sind, zahlen entsprechend dem Verhaltnis dieses Anteils
zur regelmaBigen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollzeitbeschaftigten.

b) 'Schiilerinnen in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege, Gesundheits- und Krankenpflegehilfe und Entbindungspflege sowie Personen, die sich in
einer Ausbildung in der Altenpflege befinden, bleiben auBer Betracht. 2Fiir die Beriicksichtigung
von Stellen, auf die Schilerinnen angerechnet werden, gilt Satz 3 der Nr. 6 der Vorbemerkungen
zu allen Teilen der Entgeltordnung.
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7. Pflegerinnen der Entgeltgruppen KR 9 bis KR 15 erhalten die Zulage nach der Vorbemer-
kung Nr. 9 oder Nr. 10 zu Abschnitt 1, wenn alle ihnen durch ausdrlickliche Anordnung standig
unmittelbar unterstellten Pflegerinnen Anspruch auf eine Zulage nach der Vorbemerkung Nr. 9
oder Nr. 10 zu Abschnitt 1 haben.

8. 'Pflegerinnen an Universitatskliniken erhalten eine monatliche Zulage nach Anlage F Ab-
schnitt IV Nr. 8. 2Die Zulage verandert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den
Tarifvertragsparteien fur die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbetra-
ge, Mindestbetridge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberiicksichtigt. 3Sie
wird nur flr die Zeitraume gezahlt, in denen Beschaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Ent-
geltfortzahlung nach § 21 haben. Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3)
zu berlcksichtigen.

9. ILeitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die die Gesamtverantwortung fiir den
Pflegedienst des Krankenhauses bzw. des zugeteilten Pflegebereiches haben, denen gegeniber
keine weitere Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerin hinsichtlich des Pflegedienstes wei-
sungsbefugt ist und die durch ausdriickliche schriftliche Anordnung zu Mitgliedern der Kranken-
hausbetriebsleitung bestellt worden sind, erhalten flr die Dauer dieser Tatigkeit eine Zulage

gemaB Anlage F Ab- wenn im Krankenhaus bzw. Pflegebereich mindestens .... Pflegeper-
schnitt IV sonen beschaftigt sind

Nr. 2 900

Nr. 3 600

Nr. 4 300

Nr. 5 150

Nr. 6 75

Nr. 7 weniger als 75.

%Die Zulage verandert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertrags-

parteien fir die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbetrage, Mindest-

betrage und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberiicksichtigt. 3Sie wird nur fiir

die Zeitrdaume gezahlt, in denen Beschéaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung
nach § 21 haben. 4Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berlicksichti-

gen.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 55/150



Entgeltgruppe KR 17
1. Pflegerinnen,

denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten Ubertragen ist,

denen insgesamt mindestens 320 Beschaftigte standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr.1)

2. Pflegerinnen,

denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten tbertragen ist,

denen insgesamt mindestens 160 Beschaftigte standig unterstellt sind,

deren Tatigkeiten sich dadurch aus der Entgeltgruppe KR 16 Fallgruppe 1 herausheben, dass sie
besondere Leistungen erfordern.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn.1und 2)

3. Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als stéandige Vertreterinnen der Pflege-
direktorin an einer Universitatsklinik bestellt sind.

Entgeltgruppe KR 16
1. Pflegerinnen,

denen durch ausdriickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten Gbertragen ist,

denen insgesamt mindestens 160 Beschaftigte standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr.1)

2. Pflegerinnen,

denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten Ubertragen ist,

denen insgesamt mindestens 80 Beschaftigte standig unterstellt sind,
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deren Tatigkeiten sich dadurch aus der Entgeltgruppe KR 15 Fallgruppe 1 herausheben, dass sie
besondere Leistungen erfordern.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn.1und 2)

3. Pflegerinnen,

die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Pflegerinnen der Entgelt-
gruppe KR 17 Fallgruppe 1 oder Fallgruppe 2 bestellt sind.

Entgeltgruppe KR 15
1. Pflegerinnen,

denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten tbertragen ist,

denen insgesamt mindestens 80 Beschaftigte standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr.1)

2. Pflegerinnen,

denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten tbertragen ist,

denen insgesamt mindestens 40 Beschaftigte standig unterstellt sind,

deren Tatigkeiten sich dadurch aus der Entgeltgruppe KR 14 Fallgruppe 1 herausheben, dass sie
besondere Leistungen erfordern.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn.1und 2)

3. Pflegerinnen,

die durch ausdruckliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Pflegerinnen der Entgelt-
gruppe KR 16 Fallgruppe 1 oder Fallgruppe 2 bestellt sind.

Entgeltgruppe KR 14

1. Pflegerinnen,
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denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten tbertragen ist,

denen insgesamt mindestens 40 Beschaftigte standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr.1)

2. Pflegerinnen,

denen durch ausdriickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten tbertragen ist,

denen insgesamt mindestens 20 Beschaftigte standig unterstellt sind,

deren Tatigkeiten sich dadurch aus der Entgeltgruppe KR 13 Fallgruppe 1 herausheben, dass sie
besondere Leistungen erfordern.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn.1 und 2)

3. Pflegerinnen,

die durch ausdriickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Pflegerinnen der Entgelt-
gruppe KR 15 Fallgruppe 1 oder Fallgruppe 2 bestellt sind.

Entgeltgruppe KR 13
1. Pflegerinnen,

denen durch ausdriickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten Gbertragen ist,

denen insgesamt mindestens 20 Beschaftigte standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr.1)

2. Pflegerinnen,

denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten Ubertragen ist,

denen insgesamt mindestens zehn Beschaftigte standig unterstellt sind,
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deren Tatigkeiten sich dadurch aus der Entgeltgruppe KR 12 Fallgruppe 1 herausheben, dass sie
besondere Leistungen erfordern.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn.1und 2)

3. Pflegerinnen,

die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Pflegerinnen der Entgelt-
gruppe KR 14 Fallgruppe 1 oder Fallgruppe 2 bestellt sind.

Entgeltgruppe KR 12
1. Pflegerinnen,

denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten tbertragen ist,

denen insgesamt mindestens zehn Beschaftigte standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr.1)

2. Pflegerinnen,

denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten tbertragen ist,

denen insgesamt mindestens flnf Beschaftigte standig unterstellt sind,

deren Tatigkeiten sich dadurch aus der Entgeltgruppe KR 11 Fallgruppe 1 herausheben, dass sie
besondere Leistungen erfordern.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn.1und 2)

3. Pflegerinnen,

die durch ausdruckliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Pflegerinnen der Entgelt-
gruppe KR 13 Fallgruppe 1 oder Fallgruppe 2 bestellt sind.

Entgeltgruppe KR 11

1. Pflegerinnen,
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denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten tbertragen ist,

denen insgesamt mindestens flnf Beschaftigte standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr.1)

2. Pflegerinnen,

denen durch ausdriickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit oder mehrerer organisatorischer Einheiten tbertragen ist,

denen insgesamt mindestens zwei Beschéftigte standig unterstellt sind,

deren Tatigkeiten sich dadurch aus der Entgeltgruppe KR 10 Fallgruppe 1 herausheben, dass sie
besondere Leistungen erfordern.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn.1 und 2)

3. Pflegerinnen,

die durch ausdriickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Pflegerinnen der Entgelt-
gruppe KR 12 Fallgruppe 1 oder Fallgruppe 2 bestellt sind.

Entgeltgruppe KR 10
1. Pflegerinnen,

denen durch ausdriickliche Anordnung die Leitung des Pflegepersonals einer organisatorischen
Einheit Ubertragen ist,

denen insgesamt mindestens zwei Beschaftigte standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr.1)

2. Pflegerinnen,

die durch ausdriickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Pflegerinnen der Entgelt-
gruppe KR 11 Fallgruppe 1 oder Fallgruppe 2 bestellt sind.

3. Pflegerinnen,
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denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Krankentransportdienstes oder des zen-
tralen Sterilisationsdienstes Ubertragen ist,

denen insgesamt mindestens 20 Beschaftigte standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe KR 9
Pflegerinnen,

denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung des Krankentransportdienstes oder des zen-
tralen Sterilisationsdienstes Gbertragen ist.

Protokollerklarungen:

Nr.1 Organisatorische Einheiten sind z. B. Teams, Gruppen, Stationen, Bereiche, Abteilungen.

Nr. 2 Besondere Leistungen erfordert die Leitung einer organisatorischen Einheit, die sich in
fachlicher Hinsicht durch besondere Komplexitat heraushebt, z. B. die Leitung

a) einer Einheit fur Intensivmedizin,

b) des Operationsdienstes,

c) des Anasthesiedienstes,

d) einer onkologischen Einheit.

3. Lehrkrafte in der Pflege

Vorbemerkungen

1. Dieser Abschnitt gilt nicht in den Landern, in denen es sich bei den Krankenpflegeschulen

bzw. den Schulen fur die Gesundheitsberufe nach den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen
um berufsbildende Schulen handelt; in diesen Landern gilt stattdessen der Tarifvertrag tber die
Eingruppierung und die Entgeltordnung fir die Lehrkrafte der Lander (TV EntgO-L) vom 28. Marz
2015 in seiner jeweils geltenden Fassung.

2. (1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitaten, Technische Hochschulen sowie
andere Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche Hochschulen anerkannt sind.
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(2) 'Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium mit
einer ersten Staatsprifung oder mit einer Diplompriifung oder mit einer Masterprifung beendet
worden ist. 2Diesen Priifungen steht eine Promotion oder die Akademische Abschlusspriifung
(Magisterpriifung) einer Philosophischen Fakultat nur in den Fallen gleich, in denen die Ablegung
einer ersten Staatsprufung oder einer Diplomprifung oder einer Masterpriifung nach den ein-
schldgigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftli-
che Hochschulbildung liegt auch vor, wenn der Master an einer Fachhochschule erlangt wurde
und den Zugang zur Laufbahn des héheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikations-
ebene eroffnet; dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang das Akkreditierungsverfahren er-
folgreich durchlaufen hat, solange dies nach dem jeweils geltenden Landesbeamtenrecht fur den
Zugang zur Laufbahn des hdheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene ge-
fordert ist.

(3) 'Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschluss-
prifung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hoch-
schulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige fachgebundene Hochschulreife) oder
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfor-
dert, und flr den Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semestern - ohne et-
waige Praxissemester, Priifungssemester o. A. - vorgeschrieben ist. 2Ein Bachelorstudiengang
erflllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester flr den Abschluss
vorgeschrieben sind.

(4) Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche
Hochschulbildung, wenn er von der zustandigen Landesbehdrde dem deutschen Hochschulab-
schluss gleichgestellt ist.

3. (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne
des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit dem Zusatz ,,Fachhochschule” (,FH"),
ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde.

(2) 'Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert
sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschliisse in akkreditierten Bachelorausbildungsgingen an Be-
rufsakademien.

(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprifung in einem
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als
Zugangsvoraussetzung erfordert, und fur den Abschluss eine Mindeststudienzeit von sechs Se-
mestern - ohne etwaige Praxissemester, Priifungssemester o. A. - vorgeschrieben ist.

(4) Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung,
wenn er von der zustandigen Landesbehdérde dem deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt
ist.

Entgeltgruppe 15
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Leiterinnen einer Pflegeschule.

Entgeltgruppe 14

1. Stellvertretende Leiterinnen einer Pflegeschule.

2. Fachbereichsleiterinnen einer Pflegeschule.

Entgeltgruppe 13

1. Lehrkrafte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und - soweit nach
dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen - mit erfolgreich absolviertem Vorbereitungsdienst (Re-
ferendariat) mit entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen einer Hebammenschule.
Entgeltgruppe 12

1. Beschéftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen einer Hebammenschule.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterinnen oder als

Fachbereichsleiterinnen einer Hebammenschule.

Entgeltgruppe 11

1. Lehrkrafte an Pflegeschulen mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender
Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder als Fachbereichs-
leiterinnen einer Hebammenschule.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 63/150



Entgeltgruppe 10

Lehrkrafte mit entsprechender Zusatzqualifikation.”

93. Die Anlagen B bis F erhalten die sich aus den Anlagen 1 bis 5 dieses Tarifvertrages erge-
bende Fassung.

§2

Anderungen des TV-L zum 1. Januar 2020

Der Tarifvertrag fur den offentlichen Dienst der Lander (TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt ge-
andert durch § 1 dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geandert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird in Teil B. Sonderregelungen nach der Angabe zu § 51 folgende
Angabe eingeflgt:

.§ 52 Sonderregelungen fir Beschaftigte im Sozial- und Erziehungsdienst”

2. Im Inhaltsverzeichnis wird Teil C. nach der Anlage F folgende Angabe eingefligt:

JAnlage G Entgelttabelle flir Beschaftigte im Sozial- und Erziehungsdienst”

3. § 1 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Buchstabe | wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

b)  Nach Buchstabe | wird folgender Buchstabe m angefligt:
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.Mm) Beschaftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (§ 52).”

4. In § 13 Satz 3 werden nach dem Wort ,Arbeitsunfahigkeit” die Worter ,,, Kur- oder Heilver-
fahren"” eingefligt.

5. In § 39 Absatz 4 Buchstabe g wird im Klammervermerk die Angabe ,,C und D" durch die
Angabe ,C, D und G" ersetzt.

6. § 43 wird wie folgt gedndert:

a) In Nr. 5 Ziffer 1 wird § 8 Absatz 1 Satz 2 wie folgt geandert:

aa) In Buchstabe f wird der erste Anstrich wie folgt gefasst:

.~ Tfur Beschaftigte nach § 38 Absatz 5 Satz 1,

soweit die Samstagsarbeit nicht im Rahmen von

Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfallt, 20 v.H,,

im Ubrigen 0,64 Euro,"

bb) Im zweiten Halbsatz werden die Worter ,Buchstaben a bis e sowie Buchstabe f 2. Alternati-
ve beziehen sich die Werte" durch die Worter ,Buchstaben a bis f beziehen sich die Vomhun-
dertsatze" ersetzt.

b)  Nr.7 wird wie folgt gedndert:

aa) Der Einleitungssatz erhalt folgende Fassung:

.8 27 erhalt folgende Absatze 6 bis 8:"

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 65/150



bb) Nach Absatz 6 werden folgende Absatze angefligt:

,(7) 'Besteht im Kalenderjahr 2020 Anspruch auf mindestens drei Tage Zusatzurlaub nach Ab-
satz 2 Buchstabe a, wird ein weiterer Tag Zusatzurlaub gewahrt. 2lm Kalenderjahr 2021 wird bei
einem Anspruch auf mindestens drei Tage Zusatzurlaub nach Absatz 2 Buchstabe a ein weiterer
Tag Zusatzurlaub gewahrt; besteht Anspruch auf mindestens vier Tage Zusatzurlaub nach Ab-
satz 2 Buchstabe a, wird ein zweiter zusétzlicher Tag Zusatzurlaub gewahrt. 3Ab dem Kalender-
jahr 2022 wird fur je zwei Tage Zusatzurlaubsanspruch nach Absatz 2 Buchstabe a ein zusatzli-
cher Tag Zusatzurlaub gewahrt.

(8) 'Soweit Zusatzurlaub fir standige Wechselschichtarbeit zusteht, wird abweichend von Ab-
satz 4 Satz 1 Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme
von § 208 SGB IX nur bis zu insgesamt sieben Arbeitstagen im Kalenderjahr 2020, acht Arbeits-
tagen im Kalenderjahr 2021 und neun Arbeitstagen ab dem Kalenderjahr 2022 gewahrt. 2im Ubri-
gen gilt § 27 Absatz 4 entsprechend.”

7. Nach § 51 wird folgender § 52 eingefligt:

n$ 92

Sonderregelungen
fur Beschaftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.1

Zu § 1- Geltungsbereich -

Diese Sonderregelungen gelten fur die Beschaftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.

Nr. 2

Zu § 15 - Tabellenentgelt -
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§ 15 Absatz 2 qilt in folgender Fassung:

.(2) Die Hohe der Tabellenentgelte ist in der Anlage G festgelegt.”

Nr. 3

Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle -

1. § 16 Absatz 1 Satz 1 gilt in folgender Fassung:

,Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen.”

2. § 16 Absatz 2 Satz 3 gilt fur die Entgeltgruppen S 3 bis S 18 in folgender Fassung:

2lst die einschldgige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Arbeitsverhaltnis zu
einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, beziehungs-
weise - bei Vorliegen einer einschlagigen Berufserfahrung von mindestens vier Jahren - in Stufe
3.M

3. § 16 Absatz 3 Satz 1 gilt fur die Entgeltgruppen S 3 bis S 18 in folgender Fassung:

,'Die Beschéftigten erreichen die jeweils nachste Stufe - von Stufe 3 an in Abhangigkeit von ih-
rer Leistung geman § 17 Absatz 2 - nachfolgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tatigkeit in-
nerhalb derselben Entgeltgruppe bei inrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):

Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2,
Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3,

Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4,
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Stufe 6 nach funf Jahren in Stufe 5.”

Zuordnung der Entgeltgruppen

Soweit in diesem Tarifvertrag auf bestimmte Entgeltgruppen der Anlage B Bezug genommen

wird, entspricht:

die Entgeltgruppe

der Entgeltgruppe

S2 2
S3 4
S4 5
S 5 (nicht besetzt) 6
S 6 (nicht besetzt), S7,S 8a, S 8b 8
$9,S10,SNMa 9a
S1b, S12, S 13, 9b
S14

S15,516 10
S17 (
S18 12."
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8. In Anlage A wird das Inhaltsverzeichnis wie folgt geandert:

a) InTeil Il Abschnitt 2. wird nach dem Wort ,,Apotheker,” das Wort ,Psychotherapeuten,” ein-
geflgt.

b)  Nach der Zeile zu Teil Il Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 wird folgende Zeile eingefigt:

22.4 Psychotherapeuten”

c) Die Zeile zu Teil Il Abschnitt 7 wird wie folgt gefasst:

A (nicht besetzt)"

d) In Teil Il Abschnitt 10 wird die Uberschrift zu Unterabschnitt 10.1 wie folgt gefasst:

210.1 Lehrkrafte in Schulen flr Gesundheitsberufe”

e) In Teil Il werden zu Abschnitt 18 folgende Zeilen eingefligt:

218.1 Beschaftigte in Leitstellen

18.2 Beschaftigte im Rettungsdienst

18.3 Beschaftigte an Rettungsdienstschulen”

f) Die Zeilen zu Teil Il Abschnitt 20 Unterabschnitte 1, 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

,20.1 Leiterinnen von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen fiir erwachsene Menschen

mit Behinderung
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20.2 Leiterinnen von Kindertagesstatten

20.3 Leiterinnen von Kindertagesstatten flir Menschen mit Behinderungen oder von Tages-
statten flr erwachsene Menschen mit Behinderung”

9. In Anlage A werden in der Vorbemerkung Nr. 1 zu allen Teilen der Entgeltordnung Absatz 4
Satze 1und 2 wie folgt gefasst:

st in einem Tatigkeitsmerkmal des Teils | oder Il eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforde-
rung bestimmt, sind Beschaftigte, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht besitzen,

- wenn nicht auch ,sonstige Beschaftigte” von diesem Tatigkeitsmerkmal erfasst werden oder

- wenn auch ,sonstige Beschaftigte" von diesem Tatigkeitsmerkmal erfasst werden, diese Be-
schaftigten jedoch nicht die Voraussetzungen des ,sonstigen Beschaftigten” erflllen,

bei Erflillung der sonstigen Anforderungen dieses Tatigkeitsmerkmals in der nachst niedrigeren
Entgeltgruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt entsprechend fiir Tatigkeitsmerkmale, die bei Erfiillung
qualifizierter Anforderungen eine hdéhere Eingruppierung vorsehen; Satz 1 gilt nicht, wenn die
Entgeltordnung fir diesen Fall ein Tatigkeitsmerkmal (z. B. ,in der Tatigkeit von ...") enthalt.”

10. Anlage A Teil | wird wie folgt geandert:

a) Die Entgeltgruppe 9b wird wie folgt gedndert:

aa) Die Fallgruppe 1 wird wie folgt gefasst:

.1.  Beschaftigte der Fallgruppen 2 oder 3,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Fallgruppe 2 oder 3 heraushebt, dass sie besonders ver-
antwortungsvoll ist.”
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bb) Nach der Fallgruppe 2 wird folgende Fallgruppe 3 angeflgt:

«3. Beschaftigte im Blro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im AuBendienst mit abge-
schlossener Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 3 und 11)"

b) Die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a wird wie folgt gefasst:

.Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

deren Tatigkeit selbstandige Leistungen erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)"

c) Die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 8 wird wie folgt gefasst:

.Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

deren Tatigkeit mindestens zu einem Drittel selbstandige Leistungen erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)"

d) Die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 6 wird wie folgt gefasst:

.Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,

deren Tatigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)"

e) Die Entgeltgruppe 5 wird wie folgt gedndert:

aa) Die bisherige einzige Fallgruppe wird Fallgruppe 1.
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bb) Nach der Fallgruppe 1 wird folgende Fallgruppe 2 angefligt:

.2. Beschaftigte im Bliro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im AuBendienst mit erfolg-
reich abgeschlossener Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf

mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 3 und 12)"

f) Die Protokollerklarung Nr. 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort ,Masterprifung” die Worter ,,oder mit einer Ma-
gisterprifung” eingefligt.

bb) In Absatz 2 Satz 2 werden die Woérter ,oder die Akademische Abschlusspriifung (Magister-
prifung) einer Philosophischen Fakultat” gestrichen und nach dem Wort ,Masterprifung” wer-
den die Worter ,oder einer Magisterprifung” eingefligt.

cc) In Absatz 4 werden die Worter ,Landesbehdérde dem deutschen Hochschulabschluss
gleichgestellt ist” durch die Worter ,staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hoch-
schulabschluss gleichwertig anerkannt wurde" ersetzt.

g) Nach der Protokollerklarung Nr. 10 werden folgende Protokollerklarungen angefigt:

.Nr. 11 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im
Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit dem Zusatz ,Fachhochschule”
(,FH"), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen
wurde.

(2) 'Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert
sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschliisse in akkreditierten Bachelorausbildungsgéngen an Be-
rufsakademien.
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(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschlusspriifung in einem
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als
Zugangsvoraussetzung erfordert, und fur den Abschluss eine Mindeststudienzeit von sechs Se-
mestern - ohne etwaige Praxissemester, Priifungssemester o. A. - vorgeschrieben ist.

(4) Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung,
wenn er von der zustandigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulab-
schluss gleichwertig anerkannt wurde.

Nr.12  Anerkannte Ausbildungsberufe sind die nach dem Berufsbildungsgesetz oder der
Handwerksordnung staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsbe-
rufe.”

1. Anlage A Teil Il Abschnitt 1 wird wie folgt gefasst:

n

1. Beschaftigte in Archiven, Bibliotheken, Blichereien und Museen

Es findet Teil | Anwendung.”

12. Anlage A Teil Il Abschnitt 2 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird nach dem Wort ,Apotheker,” das Wort ,Psychotherapeuten,” einge-
flgt.

b)  Nach Unterabschnitt 3 wird folgender Unterabschnitt 4 angefligt:

.2.4 Psychotherapeuten

Entgeltgruppe 14
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Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten jeweils
mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und mit Approbation und entspre-
chender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung)

Protokollerklarung:

(1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitaten, Technische Hochschulen sowie andere
Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche Hochschulen anerkannt sind.

(2) 'Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium mit
einer ersten Staatsprifung oder mit einer Diplomprifung oder mit einer Masterprifung oder mit
einer Magisterpriifung beendet worden ist. 2Diesen Priifungen steht eine Promotion nur in den
Fallen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatspriifung oder einer Diplomprifung oder
einer Masterprufung oder einer Magisterprifung nach den einschlagigen Ausbildungsvorschrif-
ten nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch
vor, wenn der Master an einer Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur Laufbahn des
hoheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene eréffnet; dies setzt voraus, dass
der Masterstudiengang das Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, solange dies
nach dem jeweils geltenden Landesbeamtenrecht fiir den Zugang zur Laufbahn des hoheren
Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene gefordert ist.

(3) 'Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschluss-
prifung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hoch-
schulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige fachgebundene Hochschulreife) oder
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfor-
dert, und fir den Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semestern - ohne et-
waige Praxissemester, Priifungssemester o. A. - vorgeschrieben ist. 2Ein Bachelorstudiengang
erflllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester fir den Abschluss
vorgeschrieben sind.

(4) Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche
Hochschulbildung, wenn er von der zustandigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deut-
schen Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde.”

13. In Anlage A Teil Il Abschnitt 6 wird die Protokollerklarung Nr. 1 wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort ,Masterpriifung” die Worter ,,oder mit einer Ma-
gisterprifung” eingeflgt.
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b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worter ,oder die Akademische Abschlusspriifung (Magister-
prifung) einer Philosophischen Fakultat” gestrichen und nach dem Wort ,Masterprifung” wer-
den die Worter ,oder einer Magisterprifung” eingefligt.

c) In Absatz 4 werden die Worter ,Landesbehorde dem deutschen Hochschulabschluss
gleichgestellt ist” durch die Worter ,staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hoch-
schulabschluss gleichwertig anerkannt wurde" ersetzt.

14.  Anlage A Teil Il Abschnitt 7 wird wie folgt gefasst:

7. (nicht besetzt)"

15. Anlage A Teil Il Abschnitt 10 Unterabschnitt 1 wird wie folgt gefasst:

,10.1. Lehrkrafte in Schulen fiir Gesundheitsberufe

Vorbemerkungen

1. Dieser Unterabschnitt gilt nicht in den Landern, in denen es sich bei den Schulen fiir Ge-

sundheitsberufe nach den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen um berufsbildende Schulen
handelt; in diesen Landern gilt stattdessen der Tarifvertrag tber die Eingruppierung und die Ent-
geltordnung fir die Lehrkrafte der Lander (TV EntgO-L) vom 28. Marz 2015 in seiner jeweils gel-
tenden Fassung.

2. (1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitaten, Technische Hochschulen sowie
andere Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche Hochschulen anerkannt sind.

(2) 'Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium mit
einer ersten Staatsprifung oder mit einer Diplomprifung oder mit einer Masterprifung oder mit
einer Magisterpriifung beendet worden ist. 2Diesen Priifungen steht eine Promotion nur in den
Fallen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatspriifung oder einer Diplomprifung oder
einer Masterprufung oder einer Magisterprifung nach den einschlagigen Ausbildungsvorschrif-
ten nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch
vor, wenn der Master an einer Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur Laufbahn des
hoheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene eréffnet; dies setzt voraus, dass
der Masterstudiengang das Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, solange dies
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nach dem jeweils geltenden Landesbeamtenrecht fir den Zugang zur Laufbahn des hdheren
Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene gefordert ist.

(3) 'Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschluss-
prifung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hoch-
schulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige fachgebundene Hochschulreife) oder
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfor-
dert, und fir den Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semestern - ohne et-
waige Praxissemester, Priifungssemester o. A. - vorgeschrieben ist. 2Ein Bachelorstudiengang
erflllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester flr den Abschluss
vorgeschrieben sind.

(4) Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche
Hochschulbildung, wenn er von der zustandigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deut-
schen Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde.

3. (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne
des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit dem Zusatz ,,Fachhochschule” (,FH"),
ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde.

(2) 'Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert
sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschliisse in akkreditierten Bachelorausbildungsgéngen an Be-
rufsakademien.

(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschlusspriifung in einem
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als
Zugangsvoraussetzung erfordert, und fur den Abschluss eine Mindeststudienzeit von sechs Se-
mestern - ohne etwaige Praxissemester, Priifungssemester o. A. - vorgeschrieben ist.

(4) Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung,
wenn er von der zustandigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulab-
schluss gleichwertig anerkannt wurde.

Entgeltgruppe 15

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 als Leiter einer Schule.

Entgeltgruppe 14

Beschéaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 als stellvertretender Leiter einer Schule oder als
Fachbereichsleiter einer Schule.
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Entgeltgruppe 13

1. Lehrkrafte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und - soweit nach
dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen - mit erfolgreich absolviertem Vorbereitungsdienst (Re-
ferendariat) mit entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiter einer Schule.

Entgeltgruppe 12

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiter einer Schule.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretender Leiter oder als Fach-

bereichsleiter einer Schule.

Entgeltgruppe 11

1. Lehrkrafte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit sowie
sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tatigkeiten ausiben.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiter oder als Fachbereichsleiter
einer Schule.

Entgeltgruppe 10

Lehrkrafte mit entsprechender Zusatzqualifikation.

Entgeltgruppe 9b

Lehrkrafte.”

16. Anlage A Teil Il Abschnitt 12 Unterabschnitt 1 wird wie folgt geandert:
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a) Vor Entgeltgruppe 9a wird folgende neue Entgeltgruppe 9b eingefligt:

.Entgeltgruppe 9b

Gruppenleiter bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)"

b)  In der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3 wird der zweite Klammerzusatz gestrichen.

c) Die Entgeltgruppe 4 wird wie folgt geandert:

aa) Die bisherige einzige Fallgruppe wird Fallgruppe 1.

bb) Die bisherige einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 3 wird die Fallgruppe 2 der Entgelt-
gruppe 4.

d) Die Uberschrift ,Entgeltgruppe 3" wird gestrichen.

e) Die Protokollerklarung Nr. 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Buchstabe h wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

bb) Nach Buchstabe h wird folgender Buchstabe i angefligt:

4) Flhrung von Haftlisten.”

f) Die Protokollerklarung Nr. 5 wird wie folgt gefasst:
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.Nr. 5 Die Tatigkeit von Gruppenleitern beinhaltet die Koordination der Geschaftsablaufe inner-
halb einer groBen Geschaftsstelle bzw. Serviceeinheit, insbesondere Einsatzsteuerung in der
Serviceeinheit, Urlaubsplanung, Qualitatssicherung und Einarbeitung neuer Beschaftigter.”

17.  Anlage A Teil Il Abschnitt 15 Unterabschnitt 2 wird wie folgt gedndert:

a) In Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 4 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 7" durch die Angabe
«Entgeltgruppe 8" ersetzt.

b)  Nach der Entgeltgruppe 9a wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 8" eingefiigt.

c) Die bisherige einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 7 wird die einzige Fallgruppe der Ent-
geltgruppe 8.

d)  Die Uberschrift ,Entgeltgruppe 7" wird gestrichen.

18. Anlage A Teil Il Abschnitt 15 Unterabschnitt 4 wird wie folgt geandert:

a) In Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 5 wird die Angabe ,Entgeltgruppe 7" durch die Angabe
«Entgeltgruppe 8" ersetzt.

b)  Nach der Entgeltgruppe 9a wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 8" eingefiigt.

c) Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 7 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 8.

d) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 7 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 7.
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19. Anlage A Teil Il Abschnitt 18 wird wie folgt gefasst:

.18. Beschaftigte im Rettungsdienst

18.1  Beschaftigte in Leitstellen

Entgeltgruppe 9a

Disponenten in Leitstellen mit der nach Landesrecht jeweils geforderten Qualifikation mit ent-
sprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte in Leitstellen mit qualifizierter Anrufannahme und Anrufweiterleitung.

Protokollerklarung:

Sofern tiberwiegend schwierige Dispositionen auszuiiben sind, wird eine monatliche Entgelt-
gruppenzulage nach Anlage F Abschnitt | Nr. 9 gezahlt. 2Die Zulage verandert sich bei allgemei-
nen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien fur die jeweilige Entgeltgruppe
festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbetrage, Mindestbetrage und vergleichbare nichtlineare
Steigerungen bleiben unbertcksichtigt.

18.2 Beschaftigte im Rettungsdienst

Entgeltgruppe 10

Leiter von Rettungswachen, denen mindestens 40 Beschaftigte durch ausdriickliche Anordnung
standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9b
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1. Leiter von Rettungswachen.

2. Standige Vertreter von Leitern von Rettungswachen, denen mindestens 40 Beschaftigte
durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9a

Standige Vertreter von Leitern von Rettungswachen.

Entgeltgruppe KR 8
Notfallsanitater mit entsprechenden Tatigkeiten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 6

Rettungsassistenten mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 4

Rettungssanitater mit entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Protokollerklarungen:

Nr.1 'Notfallsanitater, die als Praxisanleiter eingesetzt sind und die berufspadagogische Zu-
satzqualifikation im Umfang von mindestens 200 Stunden absolviert haben, erhalten fur die Dau-
er der Tatigkeit als Praxisanleiter eine monatliche Zulage nach Anlage F Abschnitt IV Nr. 9. 2Die
Zulage verandert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragspartei-
en fur die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbetrdge, Mindestbetrage
und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unbericksichtigt.

Nr. 2  Diese Beschaftigten erhalten eine Entgeltgruppenzulage in Hohe von 2,3 v.H. ihres je-
weiligen Tabellenentgelts.
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18.3 Beschaftigte an Rettungsdienstschulen

Vorbemerkungen

1. Dieser Unterabschnitt gilt nicht flr Lehrkrafte der Freien und Hansestadt Hamburg, fir die
aufgrund landesspezifischer Regelung der Tarifvertrag Uber die Eingruppierung und die Entgelt-
ordnung fur die Lehrkrafte der Lander (TV EntgO-L) vom 28. Marz 2015 in seiner jeweils gelten-

den Fassung Anwendung findet.

2. (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne
des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit dem Zusatz ,,Fachhochschule” (,FH"),
ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde.

(2) 'Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert
sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschliisse in akkreditierten Bachelorausbildungsgéngen an Be-
rufsakademien.

(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschlusspriifung in einem
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als
Zugangsvoraussetzung erfordert, und fur den Abschluss eine Mindeststudienzeit von sechs Se-
mestern - ohne etwaige Praxissemester, Priifungssemester o. A. - vorgeschrieben ist.

(4) Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung,
wenn er von der zustandigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulab-
schluss gleichwertig anerkannt wurde.

Entgeltgruppe 13

Beschéaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiter einer Rettungsdienstschule.

Entgeltgruppe 12
1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiter einer Rettungsdienstschule.
2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiter oder als Fachbe-

reichsleiter einer Rettungsdienstschule.
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Entgeltgruppe 11

1. Lehrkrafte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit sowie
sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tatigkeiten ausiiben.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiter oder als Fachbereichsleiter
einer Rettungsdienstschule.

Entgeltgruppe 10

Lehrkrafte mit entsprechender Zusatzqualifikation.”

20. Anlage A Teil Il Abschnitt 20 wird wie folgt gefasst:

.20.  Beschaftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Vorbemerkungen

1. 'Die - im Unterschied zu dem Teil Il Abschnitt G der Anlage 1a zum BAT erfolgte - Unter-
gliederung dieses Abschnitts dient ausschlieBlich der besseren Ubersichtlichkeit und nicht einer
Veranderung des rechtlichen Verhéltnisses der Tatigkeitsmerkmale zueinander. 2Insbesondere
stellen die Tatigkeitsmerkmale dieses Abschnitts insgesamt, nicht aber die Zusammenfassung
von Tatigkeitsmerkmalen in den jeweiligen Unterabschnitten fir sich eine abschlieBende speziel-
le Eingruppierungsregelung im Sinne der Rechtsprechung des BAG (z. B. Urt. vom 5. Juli 2006 -
4 AZR 555/05) dar. 3So kénnen z. B. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung bei Erfiillen der
Voraussetzungen als ,sonstige Beschaftigte” nach den in Unterabschnitt 4 aufgefuhrten Tatig-
keitsmerkmalen eingruppiert sein, obwohl Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung nur in T4-
tigkeitsmerkmalen des Unterabschnitts 6 benannt sind.

2. 'Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung in den Unterabschnitten 1, 2 und 3 ist fiir das
jeweilige Kalenderjahr grundsatzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorange-
gangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Platze zugrunde zu legen.
2Eine Unterschreitung der maBgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren Platze von nicht mehr als
5 v.H. fiihrt nicht zur Herabgruppierung. 3Eine Unterschreitung um mehr als 5 v.H. fiihrt erst
dann zur Herabgruppierung, wenn die maBgebliche Platzzahl drei Jahre hintereinander unter-
schritten wird. 4Eine Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber verantworteter MaBnahmen
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(z. B. Qualitatsverbesserungen) fiihrt ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. °Hiervon bleiben or-
ganisatorische MaBnahmen infolge demografischer Handlungsnotwendigkeiten unberihrt.

20.1 Leiterinnen von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen fiir erwachsene Menschen
mit Behinderung

Vorbemerkungen

1. 'Beschéftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten fiir die Dauer
der Tatigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder einer
vergleichbaren Einrichtung (Heim)

a) eine monatliche Zulage in Hohe von 61,36 Euro, wenn in dem Heim lGberwiegend Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege standig un-
tergebracht sind;

b) eine monatliche Zulage in H6he von 30,68 Euro, wenn nicht Gberwiegend solche Perso-
nen standig untergebracht sind.

2Satz 1 Buchstabe a gilt fiir die Dauer der Téatigkeit in einem Wohnheim fiir erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX entsprechend.3Die Zulage wird nur fiir Zeitrau-
me gezahlt, in denen Beschaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21
haben. 4Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berlicksichtigen.

2. Erziehungsheime sind Heime, in denen Uberwiegend Kinder oder Jugendliche mit Behin-
derung im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten standig untergebracht sind.

3. Der Unterabschnitt gilt nicht fur Leiterinnen bzw. standige Vertreterinnen von Leiterinnen
von Wohngruppen.

Entgeltgruppe S 18

Beschaftigte als Leiterinnen von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen fir erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Platzen.
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Entgeltgruppe S 17

Beschaftigte, die durch ausdriickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Leiterinnen
von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen fur erwachsene Menschen mit Behinderung im
Sinne des § 2 SGB IX

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Platzen bestellt sind.

Entgeltgruppe S 16

1. Beschaftigte als Leiterinnen von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen fir erwachse-
ne Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.

2. Beschaftigte, die durch ausdriickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen fur erwachsene Menschen mit Behinde-
rung im Sinne des § 2 SGB IX

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Platzen bestellt sind.

Entgeltgruppe S 15

Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Leiterinnen
von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen fir erwachsene Menschen mit Behinderung im
Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind.

20.2 Leiterinnen von Kindertagesstatten

Vorbemerkung

Kindertagesstatten im Sinne der Tatigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts sind Krippen, Kin-
dergarten, Horte, Kinderbetreuungsstuben, Kinderhauser und Kindertageseinrichtungen der ortli-
chen Kindererholungsfirsorge.

Entgeltgruppe S 18
Beschaftigte als Leiterinnen von Kindertagesstatten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Platzen.
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Entgeltgruppe S 17
1. Beschaftigte als Leiterinnen von Kindertagesstatten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Platzen.

2. Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstatten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe S 16
1. Beschaftigte als Leiterinnen von Kindertagesstatten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Platzen.

2. Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstatten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe S 15
1. Beschaftigte als Leiterinnen von Kindertagesstatten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Platzen.

2. Beschaftigte, die durch ausdriickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstatten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)
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Entgeltgruppe S 13
1. Beschaftigte als Leiterinnen von Kindertagesstatten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Platzen.

2. Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstatten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe S 9
1. Beschaftigte als Leiterinnen von Kindertagesstatten.
2. Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Leite-

rinnen von Kindertagesstatten
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Protokollerklarung:

Je Kindertagesstatte soll eine standige Vertreterin der Leiterin bestellt werden.

20.3 Leiterinnen von Kindertagesstatten fiir Menschen mit Behinderung oder von Tages-
statten fir erwachsene Menschen mit Behinderung

Vorbemerkung

Kindertagesstatten im Sinne der Tatigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts sind Krippen, Kin-
dergarten, Horte, Kinderbetreuungsstuben, Kinderhauser und Kindertageseinrichtungen der ortli-
chen Kindererholungsfursorge.
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Entgeltgruppe S 18

Beschaftigte als Leiterinnen von Kindertagesstatten fiir Menschen mit Behinderung im Sinne von
§ 2 SGB IX oder fur Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder
von Tagesstatten fiir erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Platzen.

Entgeltgruppe S 17

1. Beschaftigte als Leiterinnen von Kindertagesstatten fir Menschen mit Behinderung im
Sinne von § 2 SGB IX oder fur Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkei-
ten oder von Tagesstatten fiir erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Platzen.

2. Beschaftigte, die durch ausdriickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstatten fir Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder fir
Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten flr
erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe S 16

1. Beschaftigte als Leiterinnen von Kindertagesstatten flir Menschen mit Behinderung im
Sinne von § 2 SGB IX oder fir Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkei-
ten oder von Tagesstatten fur erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Platzen.

2. Beschéftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstatten fir Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder fir
Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten fir
erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)
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Entgeltgruppe S 15

1. Beschaftigte als Leiterinnen von Kindertagesstatten flir Menschen mit Behinderung im
Sinne von § 2 SGB IX oder fur Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkei-
ten oder von Tagesstatten flir erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.

2. Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als stéandige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstatten fir Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder fir
Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten fir
erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe S 11a

Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstatten fir Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder fir
Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten fir
erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Protokollerklarung:

Je Kindertagesstatte soll eine standige Vertreterin der Leiterin bestellt werden.

20.4 Sozialarbeiter/Sozialpadagogen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/Psy-
chagogen, Bewahrungshelfer, Heilpadagogen

Vorbemerkung

(1) 'Beschéftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten fiir die Dauer der
Tatigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung (Heim)

a) eine monatliche Zulage in Héhe von 61,36 Euro, wenn in dem Heim Uberwiegend Men-
schen mit Behinderungen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche mit we-
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sentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege stan-
dig untergebracht sind;

b)  eine monatliche Zulage in H6he von 30,68 Euro, wenn nicht Gberwiegend solche Personen
standig untergebracht sind.

%Die Zulage wird nur fiir Zeitrdume gezahlt, in denen Beschaftigte einen Anspruch auf Entgelt
oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Ab-
satz 3) zu berlicksichtigen.

(2) Absatz 1 gilt nicht flr Beschaftigte der Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 2 sowie Beschaftigte
der Entgeltgruppe S 15 Fallgruppe 2.

Entgeltgruppe S 18

Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und - soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen - mit
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausliben,

deren Tatigkeit sich durch das MaB der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der
Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe S 17

1. Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagogen
mit abgeschlossener Hochschulbildung und - soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen - mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten
ausiben,

deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

2. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen mit staatlicher Anerkennung
oder staatlich anerkannter Prifung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)
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Entgeltgruppe S 15

1. Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagogen
mit abgeschlossener Hochschulbildung und - soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen - mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten
ausiben,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

2. Bewahrungshelfer.

Entgeltgruppe S 14

Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpaddagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und - soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen - mit
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten auslben,

die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefahrdung des Kindeswohls treffen und in Zusammen-
arbeit mit dem Familiengericht beziehungsweise Vormundschaftsgericht MaBnahmen einleiten,
welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tatigkeiten, die fir die
Entscheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psychischen Krankheiten er-
forderlich sind (z. B. Sozialpsychiatrischer Dienst der ortlichen Stellen der Stadte).

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1und 3)

Entgeltgruppe S 12

Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpaddagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und - soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen - mit
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausliben,

mit schwierigen Tatigkeiten.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1und 4)

Entgeltgruppe S 11b
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Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und - soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen - mit
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausliben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe S 9
1. Heilpadagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

2. Beschaftigte in der Tatigkeit von Heilpadagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung
und - soweit hach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen - mit staatlicher Anerkennung.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Entgeltgruppe S 8b
Beschaftigte in der Tatigkeit von Sozialarbeitern/Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung.

(Keine Stufen 5 und 6)

Protokollerklarungen:

Nr.1 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sin-
ne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit dem Zusatz ,Fachhochschule”
(,FH"), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen
wurde.

(2) 'Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert
sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschliisse in akkreditierten Bachelorausbildungsgéngen an Be-
rufsakademien.

(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprifung in einem
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife)

oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung
erfordert, und flr den Abschluss eine Mindeststudienzeit von sechs Semestern - ohne etwaige
Praxissemester, Priifungssemester o. A. - vorgeschrieben ist.
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(4) Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung,
wenn er von der zustandigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulab-
schluss gleichwertig anerkannt wurde.

Nr. 2  Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit werden von diesem Tatigkeits-
merkmal nicht erfasst.

Nr.3 'Das ,Treffen von Entscheidungen zur Vermeidung der Gefahrdung des Kindeswohls
und die Einleitung von MaBnahmen in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht beziehungswei-
se Vormundschaftsgericht, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind”, sind im Allgemeinen
Sozialen Dienst bei Tatigkeiten im Rahmen der Fallverantwortung bei

Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII,

der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII,

der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIlI),

der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIIl)

einschlieBlich der damit in Zusammenhang stehenden Tétigkeiten erfiillt. 2Die Durchfiihrung der
Hilfen nach den getroffenen Entscheidungen (z. B. Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpfle-
ge oder Heimerziehung) fallt nicht unter die Entgeltgruppe S 14. 3Die in Aufgabengebieten au-
Berhalb des Allgemeinen Sozialen Dienstes wie z. B. Erziehungsbeistandschaft, Pflegekinder-
dienst, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormundschaft, Pflegschaft auszulibenden
Tatigkeiten fallen nicht unter die Entgeltgruppe S 14, es sei denn, dass durch Organisationsent-
scheidung des Arbeitgebers im Rahmen dieser Aufgabengebiete ebenfalls Tatigkeiten auszu-
Uben sind, die die Voraussetzungen von Satz 1 erflllen.

Nr. 4  Schwierige Tatigkeiten sind z. B. die
a) Beratung von Suchtmittel-Abhdngigen,
b) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen,

c) begleitende Flrsorge fur Heimbewohner und nachgehende Flirsorge fur ehemalige Heim-
bewohner,

d) begleitende Flrsorge fir Strafgefangene und nachgehende Firsorge fiir ehemalige Straf-
gefangene,

e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschaftigter mindestens der Entgeltgruppe S 9.
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Nr.5  Unter Heilpddagogen mit staatlicher Anerkennung sind Beschaftigte zu verstehen, die
einen nach MaBgabe der Rahmenvereinbarung tber die Ausbildung und Prufung an Fachschulen
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang
flr Heilpadagogen mit der vorgeschriebenen Prifung erfolgreich abgeschlossen und die Be-
rechtigung zur Fihrung der Berufsbezeichnung ,staatlich anerkannte Heilpddagogin/staatlich
anerkannter Heilpadagoge" erworben haben.

20.5 Beschaftigte im handwerklichen Erziehungsdienst

Vorbemerkung

'Beschéftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten fiir die Dauer der T&-
tigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung (Heim) eine monatliche Zulage in Héhe von 40,90 Euro, wenn in dem
Heim Uberwiegend Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder
Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbil-
dung oder Pflege stindig untergebracht sind. 2Die Zulage wird nur fiir Zeitrdume gezahlt, in de-
nen Beschaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist
bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berlicksichtigen.

Entgeltgruppe S 8b

Handwerksmeister, Industriemeister oder Gartnermeister als Gruppenleiter in Ausbildungs- oder
Berufsforderungswerkstatten oder Werkstatten fir Menschen mit Behinderung.

(Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5)

Entgeltgruppe S 7

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Be-
rufsforderungswerkstatten oder Werkstatten fiir Menschen mit Behinderung.

Entgeltgruppe S 4

Beschaftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbildung.
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20.6 Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen

Vorbemerkung

'Beschéftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten fiir die Dauer der T&-
tigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung (Heim)

a) eine monatliche Zulage in H6he von 61,36 Euro, wenn in dem Heim lGberwiegend Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege standig un-
tergebracht sind;

b) eine monatliche Zulage in H6he von 30,68 Euro, wenn nicht Gberwiegend solche Perso-
nen standig untergebracht sind.

%Die Zulage wird nur fiir Zeitrdume gezahlt, in denen Beschéaftigte einen Anspruch auf Entgelt
oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Ab-
satz 3) zu berlicksichtigen.

Entgeltgruppe S 17
Beschaftigte

mit fachlich koordinierenden Aufgaben flr mindestens 24 Beschaftigte mindestens der Entgelt-
gruppe S 8a.

Entgeltgruppe S 15
Beschaftigte

mit fachlich koordinierenden Aufgaben fur mindestens zwdlf Beschaftigte mindestens der Ent-
geltgruppe S 8a.

Entgeltgruppe S 9
1. Beschaftigte

mit fachlich koordinierenden Aufgaben flr mindestens acht Beschaftigte mindestens der Entgelt-
gruppe S 8a.
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2. Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen und Heilerzieherinnen mit staatlicher Anerken-
nung und jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austiben,

mit fachlich koordinierenden Aufgaben flr mindestens drei Beschaftigte mindestens der Entgelt-
gruppe S 8b.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1und 2)

Entgeltgruppe S 8b

Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen und Heilerzieherinnen mit staatlicher Anerkennung
und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben,

mit besonders schwierigen fachlichen Tatigkeiten.
(Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5)

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe S 8a

Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen und Heilerzieherinnen mit staatlicher Anerkennung
und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe S 4

1. Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Priifung und entspre-
chender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben,

mit schwierigen fachlichen Tatigkeiten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

2. Beschaftigte in der Tatigkeit von Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen oder
Heilerzieherinnen mit staatlicher Anerkennung.

(Keine Stufen 5 und 6)
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(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe S 3

Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Priifung und entspre-
chender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben.

Entgeltgruppe S 2

Beschéftigte in der Tatigkeit von Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung.

(Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3)

Protokollerklarungen:

Nr.1  Als entsprechende Tatigkeit von Erzieherinnen gilt auch die Tatigkeit in Schulkindergar-
ten, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen fur nicht schulpflichtige Kinder und die Betreuung von
Uber 18-jahrigen Personen (z. B. in Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung im Sinne des §
2 SGB IX oder fur Obdachlose).

Nr.2  Nach diesem Tatigkeitsmerkmal sind auch
a) Kindergartnerinnen und Hortnerinnen mit staatlicher Anerkennung oder staatlicher Prifung,
b) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die in Kinderkrippen tatig sind,

c) Beschaftigte mit einem Bachelorabschluss ,Kindheitspadagogik” bzw. ,Elementarpadago-
gik”, wenn sie in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen eingesetzt sind,

eingruppiert.

Nr.3  Besonders schwierige fachliche Tatigkeiten sind z. B. die

a) Tatigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der
gemeinsamen Forderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem
Anteil von mindestens einem Drittel von Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX in
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,

b) Tatigkeiten in Gruppen von Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX oder von
Kindern und/oder Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten,
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c) Tatigkeiten in Jugendzentren/Hausern der offenen Tlir,
d) Tatigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,

e) fachlichen Koordinierungstatigkeiten fir mindestens vier Beschaftigte mindestens der Ent-
geltgruppe S 8a,

f) Tatigkeiten einer Facherzieherin mit einrichtungsiibergreifenden Aufgaben.

Nr.4  Schwierige fachliche Tatigkeiten sind z. B.

a) Tatigkeiten in Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX und in
psychiatrischen Kliniken,

b) die allein verantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten,

c) Tatigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der
gemeinsamen Forderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem
Anteil von mindestens einem Drittel von Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX in
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,

d) Tatigkeiten in Gruppen von Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX oder in
Gruppen von Kindern und/oder Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten,

e) Tatigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.”

21.  Anlage A Teil Il Abschnitt 22 Unterabschnitt 2 wird wie folgt geandert:

a) Die Entgeltgruppe 9a wird wie folgt geandert:

aa) Vor der Entgeltgruppe 9a wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 9b" eingefiigt.

bb) Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9a wird unter Streichung des Klammerzusat-
zes die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b.

cc) Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9a wird einzige Fallgruppe.
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b)  Nach der Entgeltgruppe 9a wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 8" eingefiigt.

c) Die bisherige einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 7 wird die einzige Fallgruppe der Ent-
geltgruppe 8.

d) Die Uberschrift ,Entgeltgruppe 7" wird gestrichen.

22. In Anlage A Teil lll Vorbemerkung Nr. 4 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort ,Berufsbil-
dungsgesetz” die Worter ,oder der Handwerksordnung” eingefugt.

23. Anlage A Teil lll Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 wird wie folgt geadndert:

a) In Entgeltgruppe 3 Fallgruppen 3 und 4 wird jeweils der Klammerzusatz gestrichen.

b)  In Entgeltgruppe 2 Fallgruppe 3 wird der Klammerzusatz gestrichen.

24. Anlage A Teil lll Abschnitt 2 Unterabschnitt 6 wird wie folgt gedandert:

a) Vor der Entgeltgruppe 8 wird folgende neue Entgeltgruppe 9a eingefigt:

.Entgeltgruppe 9a

Tauchermeister, die selbst hochwertige Arbeiten ausfiihren, oder gleichwertige Taucheraufse-
her, die selbst hochwertige Arbeiten verrichten oder denen mindestens ein Handwerker unter-
stellt ist, der hochwertige Arbeiten verrichtet.”

b)  Die Entgeltgruppe 8 wird wie folgt gefasst:
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.Entgeltgruppe 8

Tauchermeister, von denen die Tauchermeisterprifung der Industrie- und Handelskammer ver-
langt wird."”

25. Anlage A Teil lll Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Entgeltgruppe 8 wird nach der Angabe ,Entgeltgruppe 7" die Angabe ,des Abschnitts 1"
eingeflgt.

b)  Vor der Entgeltgruppe 6 wird die Uberschrift ,Entgeltgruppe 7" eingefiigt.

c) Die bisherige Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe
7.

d) Die bisherige Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgrup-
pe 6.

26. Anlage A Teil lll Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 wird wie folgt geandert:

a) Vor der Entgeltgruppe 9a wird folgende neue Entgeltgruppe 9b eingefiigt:

.Entgeltgruppe 9b

Freigabeberechtigtes Personal im Hubschrauberinstandhaltungsbetrieb mit Freigabeberechti-
gung mindestens nach Cat. B1 oder B2 der VO (EG) 2042/2003 Anhang lII."

b)  In Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 wird das Wort ,mindestens” gestrichen.
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c) Vor der Entgeltgruppe 4 wird folgende Entgeltgruppe 5 eingefigt:

.Entgeltgruppe 5

Lagerarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung mit einer Ausbildungsdauer von
mindestens drei Jahren und entsprechender Tatigkeit.”

d) Die bisherige Entgeltgruppe 3 Fallgruppe 5 wird die Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 4.

e) Die Entgeltgruppe 3 wird wie folgt geandert:

aa) Inder Fallgruppe 2 werden nach dem Wort ,Hundepfleger” die Worter ,ohne einschlagige
Berufsausbildung” eingefligt.

bb) In der Fallgruppe 4 werden nach dem Wort ,Pferdepfleger” die Wérter ,ohne einschlagige
Berufsausbildung” eingefligt.

27. Anlage A Teil lll Abschnitt 3 Unterabschnitt 9 wird wie folgt geandert:

a) In Entgeltgruppe 6 wird folgende Fallgruppe 3 angeflgt:

n3. Wasserbauer mit einschlagiger dreijahriger Berufsausbildung und verwaltungseigener
Prafung, die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu Protollerklarung)”

b)  Nach Entgeltgruppe 3 Fallgruppe 3 wird folgende Protokollerklarung angefugt:

.Protokollerklarung:
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Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Uberlegungsvermégen und das fachliche Ge-
schick des Beschaftigten Anforderungen stellen, die liber das MaB dessen hinausgehen, das von
einem solchen Beschaftigten Ublicherweise verlangt werden kann."”

28. Anlage A Teil lll Abschnitt 3 Unterabschnitt 10 wird wie folgt geandert:

a) In Entgeltgruppe 7 wird folgende Fallgruppe 3 angefligt:

3. Sperrwerksleiter mit erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung in einem einschlagi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von drei Jahren.”

b) In Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 Buchstabe b wird folgender Klammerzusatz angefligt:

+(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)"

c) In Entgeltgruppe 5 wird folgende Fallgruppe 8 angefligt:

.8. Wasserbauarbeiter, die nach einer mindestens dreijahrigen ununterbrochenen Beschafti-
gung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei
Jahren eine verwaltungseigene Prifung erfolgreich abgelegt haben und eine entsprechende Ta-
tigkeit austben.”

d)  Nach Protokollerklarung Nr. 4 wird folgende Protokollerklarung Nr. 5 angefligt:

.Nr. 5 Hierunter kdnnen auch Arbeiten im Tidegebiet und Watt zahlen.”

29. In Anlage A Teil lll Abschnitt 3 Unterabschnitt 12 werden in der Entgeltgruppe 3 die Waorter
.Pferdewarter (Pferdepfleger)” durch die Worter ,Pferdepfleger ohne einschlagige Berufsausbil-
dung"” ersetzt.
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30. Anlage A Teil IV wird wie folgt geandert:

a) In Abschnitt 1 Vorbemerkung Nr. 12 Absatz 4 werden die Worter ,Landesbehdrde dem
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist” durch die Worter ,staatlichen Anerkennungs-
stelle als dem deutschen Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde” ersetzt.

b)  Abschnitt 3 wird wie folgt gedndert:

aa) Die Vorbemerkung Nr. 2 wird wie folgt geandert:

aaa) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort ,Masterpriifung” die Worter ,oder mit einer
Magisterprifung” eingefigt.

bbb) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worter ,oder die Akademische Abschlussprifung (Ma-
gisterprifung) einer Philosophischen Fakultat” gestrichen und nach dem Wort ,Masterprifung”
werden die Worter ,oder einer Magisterprifung” eingefiigt.

cce) In Absatz 4 werden die Worter ,Landesbeh6rde dem deutschen Hochschulabschluss
gleichgestellt ist” durch die Worter ,staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hoch-
schulabschluss gleichwertig anerkannt wurde" ersetzt.

bb) In der Vorbemerkung Nr. 3 Absatz 4 werden die Worter ,Landesbehdrde dem deut-
schen Hochschulabschluss gleichgestellt ist” durch die Wérter ,staatlichen Anerkennungsstelle
als dem deutschen Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde” ersetzt.

31.  Als Anlage G wird die Anlage 6 dieses Tarifvertrages angefligt.

§3

Anderungen des TV-L zum 1. Januar 2021
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Der Tarifvertrag fiir den 6ffentlichen Dienst der Lander (TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt ge-
andert durch § 2 dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geandert:

1. In Anlage A wird im Inhaltsverzeichnis die Zeile zu Teil Il Abschnitt 11 wie folgt gefasst:

.11. Beschaftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik”

2. Anlage A Teil Il Abschnitt 11 wird wie folgt gefasst:

.11.  Beschaftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik

Vorbemerkungen

1. 'Nach diesem Abschnitt sind Beschéftigte eingruppiert, die sich mit Systemen der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik befassen ohne Rucksicht auf ihre organisatorische Einglie-
derung. 2Zu diesen Systemen z&hlen insbesondere informationstechnische Hard- und Software-
systeme, Anwendungsprogramme, Datenbanken, Komponenten der Kommunikationstechnik in
lokalen IKT-Netzen und IKT-Weitverkehrsnetzen sowie Produkte und Services, die mit diesen
Systemen erstellt werden. 3Dabei werden Tatigkeiten im gesamten Lebenszyklus eines solchen
IKT-Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifikation, Entwurf, Design, Erstellung, Implemen-
tierung, Test, Integration in die operative Umgebung, Produktion, Optimierung und Tuning, Pfle-
ge, Fehlerbeseitigung und Qualititssicherung. *Auch Tatigkeiten zur Sicherstellung der Informa-
tionssicherheit fallen unter die nachfolgenden Merkmale. °Da mit den informationstechnischen
Systemen in der Regel Produkte oder Services erstellt werden, gelten die nachfolgenden Tatig-
keitsmerkmale auch fur die Beschaftigten in der Produktionssteuerung und im IKT-Servicema-
nagement. ®Nicht unter diesen Abschnitt fallen Beschéftigte, die lediglich IKT-Systeme anwen-
den oder Beschaftigte, die lediglich die Rahmenbedingungen fiir die Informations- und Kommu-
nikationstechnik schaffen und sich die informations-technischen Spezifikationen von den IKT-
Fachleuten zuarbeiten lassen.

2. (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne
des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit dem Zusatz ,,Fachhochschule” (,FH"),
ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde.

(2) 'Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert
sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschliisse in akkreditierten Bachelorausbildungsgéngen an Be-
rufsakademien.
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(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die Abschlusspriifung in einem
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als
Zugangsvoraussetzung erfordert, und fur den Abschluss eine Mindeststudienzeit von sechs Se-
mestern - ohne etwaige Praxissemester, Priifungssemester o. A. - vorgeschrieben ist.

(4) Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung,
wenn er von der zustandigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulab-
schluss gleichwertig anerkannt wurde.

Entgeltgruppe 13
1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das MaB der Verantwortung erheblich
aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2 heraushebt.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung,

die durch ausdrtckliche Anordnung als Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen mindes-
tens

a) zwei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 12 oder
b) drei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11

durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 12
1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
oder durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2

mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung,
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deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben
aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung,

die durch ausdrtckliche Anordnung als Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen mindes-
tens

a) zwei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 oder
b) drei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10

durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 11
1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgelt-
gruppe 10 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,
deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 10

1. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung (z. B. in der Fachrich-
tung Informatik) und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b,

deren Tatigkeit einen Gestaltungsspielraum erfordert, der liber den Gestaltungsspielraum in Ent-
geltgruppe 8 hinausgeht.
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Entgeltgruppe 9b
Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a, deren Tatigkeit umfassende Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 9a
Beschaftigte der Entgeltgruppe 8,

deren Tatigkeit zusatzliche Fachkenntnisse erfordert.

Entgeltgruppe 8
Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

deren Tatigkeit Uber die Standardfalle hinaus Gestaltungsspielraum erfordert.

Entgeltgruppe 7
Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

die ohne Anleitung tatig sind.

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung (z. B. Fachinformatiker
der Fachrichtungen Anwendungsentwicklung oder Systemintegration, Technische Systeminfor-
matiker, IT-System-Kaufleute oder IT-Systemelektroniker) und entsprechender Tatigkeit sowie
sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tatigkeiten ausiben.

2. Beschaftigte, deren Tatigkeit grindliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Protokollerklarungen:
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Nr.1 Besondere Leistungen sind Tatigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse
und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine fachliche Weisungsbefugnis be-
inhalten.

Nr.2  Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenlber den in der Entgeltgruppe 9a gefor-
derten Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.

Nr.3  'Griindliche Fachkenntnisse erfordern nahere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder
naheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises. 2Die griindli-
chen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwal-
tung (des Betriebes), bei der der Beschiftigte tatig ist, zu beziehen. 3Der Aufgabenkreis des Be-
schaftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein griindlicher und vielsei-
tiger Fachkenntnisse ordnungsgemaB bearbeitet werden kann.”

§4

Ausnahmen vom Geltungsbereich

Flr Beschaftigte, die spatestens mit Ablauf des 2. Marz 2019 aus dem Arbeitsverhaltnis ausge-
schieden sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis zum 30. September 2019 schriftlich
beantragen.

§5

Inkrafttreten

1. Dieser Tarifvertrag tritt vorbehaltlich der Nrn. 2 und 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in
Kraft.

2. § 2 tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

3. § 3 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
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Anlage 1

Anlage B zum TV-L Entgelt-
tabelle
E Grund | E ickl f fur die
nt- rundentgelt ntwicklungsstufen Entgelt-
gelt-
gruppen
grup- 1bis 15
pe
- gultig
vom 1.
Januar
2019 bis
31. De-
zember | Stu-
2019 - fe1
15 4.596,69 | 5.023,85 | 5.209,41 | 5.868,47 | 6.367,55 | 6.558,57
14 4.161,82 | 4.550,35 | 4.812,70 | 5.209,41 | 5.817,26 | 5.991,78
13 3.837,26 | 4.198,44 | 4.422,39 | 4.857,49 | 5.458,94 | 5.622,71
12 3.458,40 | 3.763,34 | 4.288,02 | 4.748,72 | 5.343,77 | 5.504,08
(i 3.346,42 | 3.628,98 | 3.891,31 | 4.288,02 | 4.863,90 | 5.009,81
10 3.228,23 | 3.502,94 | 3.763,34 | 4.025,67 | 4.524,79 | 4.660,53
9b 2.873,64 | 3.129,67 | 3.272,55 | 3.667,36 | 4.000,09 | 4.120,10
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9a 2.873,64 | 3.129,67 | 3.177,31 | 3.272,55 | 3.667,36 | 3.777,39

8 | 2.699,45 | 2.945,15 | 3.064,19 | 3.177,31 | 3.302,32 | 3.379,70

7 2.537,72 | 2.772,50 | 2.933,23 | 3.052,29 | 3.147,55 | 3.230,87

6 2.49417 | 2.724,88 | 2.843,94 | 2.963,01 | 3.040,38 | 3.123,72

5 2.394,63 | 2.617,73 | 2.736,79 | 2.849,89 | 2.939,19 | 2.998,72

4 | 2.284,36 | 2.504,64 | 2.653,45 | 2.736,79 | 2.820,14 | 2.873,70

3 2.254,60 | 2.468,91 | 2.528,44 | 2.623,68 | 2.701,07 | 2.766,55

2 2.099,83 | 2.296,27 | 2.355,81 | 2.415,33 | 2.552,24 | 2.695,13

1 Je 4 1.897,44 | 1.927,18 | 1.962,90 | 1.998,63 | 2.087,92
Jahre
Anlage B zum TV-L Entgelt-
tabelle
. fur die
Ent- Grundentgelt Entwicklungsstufen Entgelt-
gelt- gruppen
grup- 1bis 15
pe
- gultig
vom 1.
Januar
2020 bis
31. De-
zember | Stu-
2020 - fe1
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15 4.794,35 | 5.180,59 | 5.371,94 | 6.051,57 | 6.566,22 | 6.763,20
14 4.340,78 | 4.692,32 | 4.962,86 | 5.371,94 | 5.998,76 | 6.178,72
13 4.002,26 | 4.329,43 | 4.560,37 | 5.009,04 | 5.629,26 | 5.798,14
12 3.607,11 | 3.880,76 | 4.421,81 | 4.896,88 | 5.510,50 | 5.675,81
L 3.490,32 | 3.742,20 | 4.012,72 | 4.421,81 | 5.015,65 | 5.166,12
10 3.367,04 | 3.612,23 | 3.880,76 | 4.151,27 | 4.665,96 | 4.805,94
9b 2.997,21 | 3.227,32 | 3.374,65 | 3.781,78 | 4.124,89 | 4.248,65
9a 2.997,21 | 3.227,32 | 3.276,44 | 3.374,65 | 3.781,78 | 3.895,24
8 2.815,53 | 3.037,04 | 3.159,79 | 3.276,44 | 3.405,35 | 3.485/15
7 | 2.646,84 | 2.862,50 | 3.024,75 | 3.147,52 | 3.245,75 | 3.331,67
6 2.601,42 | 2.814,88 | 2.933,94 | 3.055,46 | 3.135,24 | 3.221,18
5 2.497,60 | 2.707,73 | 2.826,79 | 2.939,89 | 3.030,89 | 3.092,28
4 2.382,59 | 2.594,64 | 2.743,45 | 2.826,79 | 2.910,14 | 2.963,70
3 2.351,55 | 2.558,91 | 2.618,44 | 2.713,68 | 2.791,07 | 2.856,55
2 2.190,12 | 2.386,27 | 2.445,81 | 2.505,33 | 2.642,24 | 2.78513
1 Jed 1.987,44 | 2.017,18 | 2.052,90 | 2.088,63 | 2.177,92
Jahre
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Anlage B zum TV-L

Entgelt-

tabelle
Ent Grundentgelt Entwickl tuf fur die
nt- rundentge ntwicklungsstufen Entgelt-
gelt-
gruppen
grup- 1bis 15
pe
- glltig
ab 1. Ja-
nuar Stu-
2021 - fe1
15 4.880,65 | 5.247,42 | 5.441,24 | 6.129,64 | 6.650,92 | 6.850,45
14 4.418,91 | 4.752,85 | 5.026,88 | 5.441,24 | 6.076,14 | 6.258,43
13 4.074,30 | 4.385,28 | 4.619,20 | 5.073,66 | 5.701,88 | 5.872,94
12 3.672,04 | 3.930,82 | 4.478,85 | 4.960,05 | 5.581,59 | 5.749,03
1" 3.553,15 | 3.792,20 | 4.064,48 | 4.478,85 | 5.080,35 | 5.232,76
10 3.427,65 | 3.662,23 | 3.930,82 | 4.204,82 | 4.726,15 | 4.867,94
9b 3.051,16 | 3.277,32 | 3.424,65 | 3.831,78 | 4.178,10 | 4.303,46
9a 3.051,16 | 3.277,32 | 3.326,44 | 3.424,65 | 3.831,78 | 3.945,49
8 2.866,21 | 3.087,04 | 3.209,79 | 3.326,44 | 3.455,35 | 3.535,15
7 2.696,84 | 2.912,50 | 3.074,75 | 3.197,52 | 3.295,75 | 3.381,67
6 2.651,42 | 2.864,88 | 2.983,94 | 3.105,46 | 3.185,24 | 3.271,18
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5 2.547,60 | 2.757,73 | 2.876,79 | 2.989,89 | 3.080,89 | 3.142,28
4 2.432,59 | 2.644,64 | 2.793,45 | 2.876,79 | 2.960,14 | 3.013,70
3 2.401,55 | 2.608,91 | 2.668,44 | 2.763,68 | 2.841,07 | 2.906,55
2 2.240,12 | 2.436,27 | 2.495,81 | 2.555,33 | 2.692,24 | 2.835,13
1 Je 4 2.037,44 | 2.067,18 | 2.102,90 | 2.138,63 | 2.227,92
Jahre
Anlage 2
Anlage C zum TV-L Entgelt-
tabelle
Ent Grund | Entwickl f Fr Ple-
nt- rundentgelt ntwicklungsstufen gekrifte
gelt-
grup- - giiltig
pe vom 1.
Januar
2019 bis
31. De-
zember | Stu-
2019 - fe1
KR 17 4.395,40 | 4.549,24 | 5.043,61 | 5.565,74 | 5.889,75
KR 16 4.293,75 | 4.444,27 | 4.930,31 | 5.496,87 | 5.746,78

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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KR 15 4.201,53 | 4.339,28 | 4.683,67 | 5.095,82 | 5.253,23
KR 14 4.099,88 | 4.234,31 | 4.570,37 | 5.026,95 | 5.110,26
KR13 3.998,24 | 4.129,33 | 4.457,04 | 4.693,67 | 4.754,77
KR 12 3.794,92 | 3.919,36 | 4.230,41 | 4.421,49 | 4.510,36
KRM 3.591,63 | 3.709,39 | 4.003,79 | 4.199,31 | 4.288,18
KR 10 3.388,34 | 3.499,42 | 3.810,48 | 3.960,46 | 4.054,89
KR 9 3.221,69 | 3.388,34 | 3.499,42 | 3.710,49 | 3.799,37
KR 8 2.964,28 | 3.108,72 | 3.293,90 | 3.443,47 | 3.650,90
KR7 2.793,61 | 2.964,28 | 3.226,86 | 3.358,13 | 3.493,36
KR6 | 2.341,60 | 2.504,87 | 2.662,34 | 2.997,11 | 3.082,44 | 3.239,95
KRS | 2.243,37 | 2.466,56 | 2.531,09 | 2.636,09 | 2.714,88 | 2.899,95

Anlage C zum TV-L

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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Pflege-

Ent- Grundentgelt Entwicklungsstufen
krafte
gelt-
grup- -
pe - gultig
vom 1.
Januar
2020
bis 31.
Dezem-
ber
2020 - | Stu-
fe1
KR 17 4.532,54 | 4.69118 | 5.200,97 | 5.739,39 | 6.073,51
KR 16 4.427,72 | 4.582,93 | 5.084,14 | 5.668,37 | 5.926,08
KR 15 4.332,62 | 4.474,67 | 4.829,80 | 5.254,81 | 5.417,13
KR 14 4.227,80 | 4.366,42 | 4.712,97 | 5.183,79 | 5.269,70
KR 13 4122,99 | 4.258,17 | 4.596,10 | 4.840,11 | 4.903,12
KR 12 3.913,32 | 4.041,64 | 4.362,40 | 4.559,44 | 4.651,08
KR 11 3.703,69 | 3.825,12 | 4.128,71 | 4.330,33 | 4.421,97
KR 10 3.494,06 | 3.608,60 | 3.929,37 | 4.084,03 | 4.181,40
KR 9 3.322,21 | 3.494,06 | 3.608,60 | 3.826,26 | 3.917,91
KR 8 3.056,77 | 3.205,71 | 3.396,67 | 3.550,91 | 3.764,81
KR 7 2.880,77 | 3.056,77 | 3.327,54 | 3.462,90 | 3.602,35
KR6 | 2.414,66 | 2.583,02 | 2.745,41 | 3.090,62 | 3.178,61 | 3.341,04

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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KRS5 | 2.313,36 | 2.543,52 | 2.610,06 | 2.718,34 | 2.799,58 | 2.990,43
Anlage C zum TV-L Ent-
geltta-
. belle
Ent- Grundentgelt Entwicklungsstufen fiir
gelt- Pflege-
grup- krafte
pe
- gultig
ab 1.
Januar | Stu-
2021- | fe1
KR 17 4.591,01 | 4.751,70 | 5.268,06 | 5.813,43 | 6.151,86
KR 16 4.484,84 | 4.642,05 | 5.149,73 | 5.741,49 | 6.002,53
KR 15 4.388,51 | 4.532,39 | 4.892,10 | 5.322,60 | 5.487,01
KR 14 4.282,34 | 4.422,75 | 4.773,77 | 5.250,66 | 5.337,68
KR 13 417618 | 4.313,10 | 4.655,39 | 4.902,55 | 4.966,37
KR 12 3.963,80 | 4.093,78 | 4.418,67 | 4.618,26 | 4.711,08

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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KR 11

3.751,47

3.874,46

4.181,97

4.386,19

4.479,01

KR 10

3.539,13

3.655,15

3.980,06

4.136,71

4.235,34

KR 9

3.365,07

3.539,13

3.655,15

3.875,62

3.968,45

KR 8

3.096,20

3.247,06

3.440,49

3.596,72

3.813,38

KR 7

2.917,93

3.096,20

3.370,47

3.507,57

3.648,82

KR6 | 2.445,81

2.616,34

2.780,83

3.130,49

3.219,61

3.384,14

KRS5 | 2.343,20

2.576,33

2.643,73

2.753,41

2.835,69

3.029,01

Anlage 3

Anlage D zum TV-L

Ent-
gelt-
tabel-
le fir
Arz-
tinnen
und
Arzte
im
Gel-
tungs-
be-
reich
des §
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41TV-

Ent- Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stu- | Stu-
gelt- fed4 | feb L
rup-
grup Mo-
pe
nats-
betra-
gein
Euro
bei 42
Wo-
chen-
stun-
den -
gultig
vom 1.
Januar
2019
bis 31.
De-
zem-
ber
2019 -
4.812,70 | 5.081,42
im im im im ab
dem
1. 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5.
Jahr Jahr
A2 6.329,14 | 6.853,83 | 7.314,52
ab dem ab dem ab dem
1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr
A3 7.909,59 | 8.370,28 | 9.029,34
ab dem ab dem ab dem
Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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1. Jahr

4. Jahr

7. Jahr

A4

9.291,71

9.950,74

10.475,42

ab dem

ab dem

ab dem

1. Jahr

4. Jahr

7. Jahr

Anlage D zum TV-L

Ent-
gelt-
grup-
pe

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stu-
fe4

Stu-
fe5

ab
dem

Ent-
gelt-
tabel-
le fur
Arz-
tinnen
und
Arzte
im
Gel-
tungs-
be-
reich
des §
41TV-
L

Mo-
nats-
betra-
gein
Euro
bei 42
Wo-
chen-
stun-
den -
gultig
vom 1.
Januar
2020

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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bis 31.

1. 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5.
Jahr Jahr De-
zem-
ber
A2 6.526,61 | 7.067,67 | 7.542,73 2020 -
ab dem ab dem ab dem
1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr
A3 8.156,37 | 8.631,43 9.311,06
ab dem ab dem ab dem
1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr
A4 9.581,61 | 10.261,20 | 10.802,25
ab dem ab dem ab dem
1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr
Anlage D zum TV-L Ent-
gelt-
tabel-
le fiir
Arz-
tinnen
und
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Arzte

Ent- Stufe 1 Stufe 2 Stufe3 | Stu- | Stu- .
gelt- fe4 | fe5 im
Gel-
grup-
pe tungs-
be-
reich
des §
41TV-
L
Mo-
nats-
betra-
gein
Euro
bei 42
Wo-
chen-
stun- 5.026,88 | 5.307,56
den -
. . . . glitig
im im im im ab ab 1.
dem Januar
2021 -
1. 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5.
Jahr Jahr
A2 6.610,80 | 7.158,84 7.640,03
ab dem ab dem ab dem
1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr
A3 | 8.261,59 | 8.742,78 | 9.431,17
ab dem ab dem ab dem
1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr
A4 | 9.705,21 | 10.393,57 | 10.941,60
Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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ab dem ab dem

ab dem

1. Jahr 4. Jahr

7. Jahr

VergGr. | 36,63 | 35,24

VergGr. | 33,73 | 32,44

Januar 2019 bis
31. Dezember
2019 -

Anlage 4
Anlage E zum TV-L Bereitschafts- A.
dienstentgelte Beschaftigte,
deren Eingrup- . .
(zu § 8 Abs. 6 Buch- pierung Vergu- Ta"_f_ T.a-
stabe e Satz 1inder | sichnachder | tWNgS- | gebiet | rif-
Fassung des § 42 Anlage 1a zum gruppe | West g.e-
Nr.6und des§ 43 | BAT/BAT-O € | biet
VergGr. | 39,97 | 38,47 NF. 5) richtet Ost
I €
- glltig vom 1.

VergGr. | 30,88 | 29,69
lla

VergGr. | 27,89 | 26,82
1]

VergGr. | 25,66 | 24,69
IVa

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-

rhein-Westfalen, Friedrichstr. 62-80, 40217
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VergGr. | 23,62 | 22,70

IVb

VergGr. | 22,78 | 21,92

Va/b

VergGr. | 21,64 | 20,84

Vc

VergGr. | 20,70 | 19,34

Vib

VergGr. | 18,85 | 18,14

Vil

VergGr. | 17,72 | 17,06

VI

VergGr. | 17,07 | 16,43

IXa

VergGr. | 16,73 | 16,12

IXb

VergGr. | 15,88 | 15,31

X

B. Verglitungs- Tarifgebiet Tarifge-
gruppe West biet Ost

Beschaftigte, deren € €

Eingruppierung

sich nach der Anlage 1
b zum BAT/BAT-O

richtet

Kr.
Xl

33,20

31,94

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Disseldorf
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Kr. 30,58 | 29,42
Xl
- glltig vom 1. Januar
2019 bis 31. Dezember | Kr. 28,84 | 27,78
2019 - Xl
Kr. X 27,10 26,10
Kr.IX | 25,56 | 24,56
Kr. 25,10 2413
VIl
Kr. 23,67 | 22,78
VI
Kr.VI | 22,96 | 22,10
Kr. 221 21,26
Va
Kr.V 21,53 | 20,67
Kr.lV | 20,44 | 19,68
Kr. 1l 19,37 18,66
Kr. 1l 18,44 17,74
Kr. 1 17,62 16,97
C.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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Bes.chaftlgt'e, deren Lohn- Tarifgebiet Tarifgebiet
Elngrupplerung gruppe West Ost
€ €
sich nach dem MTArb/
MTArb-0O richtet Lgr 22’45 21,58
9
- giiltig vom 1. Januar | Lar. 21,96 | 211
2019 bis 31. Dezember | 82
2019 -
Lgr. | 21,48 | 20,64
8
Lgr. 21,01 | 20,23
7a
Lar. 20,54 | 19,76
Lar. 20,170 | 19,34
6a
Lgr. 19,68 | 18,91
Lgr. 19,24 | 18,51
S5a
Lgr. 18,81 | 18,10
Lar. 18,41 17,71
4a
Lar. 18,00 17,30
Lgr. 17,62 | 16,97
3a
Lar. 17,22 16,58
Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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Lar. 16,83 | 16,22
2a

Lgr.2 | 16,50 | 15,84
Lgr.1a | 16,15 15,50
Lgr.1 | 15,77 | 15,17

Anlage E zum TV-L Bereitschafts- A.
dienstentgelte Beschaftigte,
deren Eingrup- Veraii Tarif T
(zu § 8 Abs. 6 Buch- pierung t ergu- a:_ 't ";'
stabe e Satz 1in der sich nach der ungs- g::’ e -
Fassung des § 42 Anlage 1a zum gruppe ESt ge_t
Veraor | 4125 | 2990 | N-6unddes§43 | BAT/BAT-O ole
erghr ! ! Nr. 5) richtet st
I €
- gultig vom 1.
VergGr. | 37,80 | 36,37 Januar 2020
la bis 31. Dezem-
ber 2020 -
VergGr 34,81 | 33,48
b
VergGr. | 31,87 | 30,64
lla
VergGr. | 28,78 | 27,68
11
VergGr. | 26,48 | 25,48
IVa

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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Eingruppierung

sich nach der Anlage 1
b zum BAT/BAT-O rich-
tet

Kr.
Xl

34,26

32,96

VergGr. | 24,38 | 23,43

IVb

VergGr. | 23,51 | 22,62

Va/b

VergGr. | 22,33 | 21,51

Vc

VergGr. | 20,74 | 19,96

Vib

VergGr. | 19,45 | 18,72

Vil

VergGr. | 18,29 | 17,61

VI

VergGr. | 17,62 | 16,96

IXa

VergGr. | 17,27 | 16,64

IXb

VergGr. | 16,39 | 15,80

X

B. Vergiitungs- Tarifgebiet Tarifge-
gruppe West biet Ost

Beschaftigte, deren € €

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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Kr. 31,56 | 30,36
Xl
- glltig vom 1. Januar
2020 bis 31. Dezember | Kr. 29,76 | 28,67
2020 - Xl

Kr. X 27,97 | 26,94

Kr.IX | 26,38 | 25,35

Kr. 25,90 | 24,90

VIl

Kr. 24,43 | 23,51

VI

Kr.VI | 23,69 22,81

Kr. 22,82 21,94

Va

Kr.V 22,22 21,33

Kr. IV | 21,09 20,31

Kr. 1l 19,99 19,26

Kr. 1l 19,03 18,31

Kr. 1 18,18 17,51

C.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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Beschiftigte, deren

Eingruppierung

sich nach dem MTArb/

MTArb-0O richtet

Lohn-
gruppe

Tarifgebiet
West
€

Tarifgebiet
Ost
€

Lgr.9 | 2317 | 22,27
- glltig vom 1. Januar
2020 bis 31. Dezember | L9r. 22,66 | 21,79
2020 - 8a
Lgr.8 | 22,17 | 21,30
Lgr. 21,68 | 20,88
7a
Lar. 21,20 | 20,39
Lar. 20,74 | 19,96
6a
Lar. 20,31 19,52
Lar. 19,86 19,10
5a
Lar. 19,41 18,68
Lar. 19,00 | 18,28
4a
Lar. 18,58 | 17,85
Lar. 18,18 17,51
3a
Lgr. 17,77 171

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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Lar. 17,37 16,74
2a

Lar. 2 17,03 16,35
Lgr.1a | 16,67 | 16,00
Lgr.1 16,27 | 15,66

Anlage E zum TV-L Bereitschafts- A.
dienstentgelte Beschaftigte,
deren Ein- Verai Tarif T
(zu § 8 Abs. 6 Buch- | gruppierung . ergu- a:. -t .?_
stabe e Satz 1in der | sich nach der | ""9S” g":’ et | -
Fassung des § 42 Nr. Anlage 1a gruppe ESt é{e-
veraor. | 183 | 2006 | 6UNd des §43Nr.5) | zum BAT/ olet
Nt ' BAT-O richtet st
! €
- glltigab 1.
VergGr. | 38,33 | 36,88 Januar 2021 -
la
VergGr. | 35,30 | 33,95
Ib
VergGr. | 32,32 | 31,07
Ila
VergGr. | 29,18 | 28,07
Il
VergGr. | 26,85 | 25,84
IVa
VergGr. | 24,72 | 23,76
IVb

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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VergGr. | 23,84 | 22,94
Va/b
VergGr. | 22,64 | 21,81
Vc
VergGr. | 21,03 | 20,24
Vib
VergGr. | 19,72 | 18,98
Vi
VergGr. | 18,55 | 17,86
VIiI
VergGr. | 17,87 | 17,20
IXa
VergGr. | 17,51 | 16,87
IXb
VergGr. | 16,62 | 16,02
X
B. Vergiitungs- Tarifgebiet Tarifge-
gruppe West biet Ost
Beschaftigte, deren € €
Eingruppierung
Kr. 34,74 | 33,42
sich nach der Anlage 1 | XllI
b zum BAT/BAT-0O
richtet Kr. | 32,00 30,79
Xl
Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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- gulltig ab 1. Januar
2021 -

Kr.

Xl

30,18

29,07

Kr.X | 28,36 | 27,32

Kr.IX | 26,75 | 25,70

Kr. 26,26 | 25,25
VIl
Kr. 24,77 | 23,84
VI

Kr. VI | 24,02 | 23,13

Kr. 23,14 | 22,25
Va

Kr.V | 22,53 | 21,63

Kr.IV | 21,39 | 20,59

Kr.lll | 20,27 | 19,53

Kr.ll | 19,30 | 18,57

Kr.1 | 18,43 | 17,76

C.

Beschaftigte, deren
Eingruppierung

sich nach dem MTArb/

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-

rhein-Westfalen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Disseldorf
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Ost
€

132/150



MTArb-O richtet

Lgr.9 | 23,49 | 22,58
Lar. 22,98 | 22,10
- glltig ab 1. Januar 8a
2021 -

Lgr.8 | 22,48 | 21,60

Lar. 21,98 | 21,17

7a

Lgr.7 | 21,50 | 20,68

Lar. 21,03 | 20,24

6a

Lgr.6 | 20,59 | 19,79

Lar. 20,14 | 19,37

5a

Lgr.5 | 19,68 | 18,94

Lar. 19,27 | 18,54

4a

Lgr.4 | 18,84 | 18,10

Lar. 18,43 | 17,76

3a

Lgr.3 | 18,02 | 17,35

Lar. 17,61 | 16,97

2a

Lgr.2 | 17,27 | 16,58

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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Lar. 16,90 | 16,22
1a

Lgr.1 | 16,50 | 15,88

Anlage 5

Anlage F zum TV-L

l. Entgeltgruppenzulagen ge-
man Teil Il
der Entgeltordnung

'Die Entgeltgruppenzulagen ge-
man Teil Il der Entgeltordnung
verandern sich bei

allgemeinen Entgeltanpassungen
um den von den Tarifvertrags-
parteien fir die

jeweilige Entgeltgruppe festge-
legten Vomhundertsatz; Sockel-
betrage, Mindest-

betrage und vergleichbare nicht-
lineare Steigerungen bleiben un-
berlcksichtigt.

2Sie betragen

Betrage der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L)
geregelten Zulagen

- gultig vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 -

Nr. der Euro/
Entgeltgrup- Monat

penzulage
1 159,14

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Disseldorf 134 /150



2 150,11
3 139,23
4 131,33
5 127,32
6 124,16
7 112,57
8 M,75
9 98,50
10 85,13
11 58,78
12 105,43
13 84,34
14 52,72
15 87,56

ll. Funktionszulagen gemaB Teil Il Abschnitte 5 und 8
der Entgeltordnung

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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'Die Funktionszulagen

- | fur Beschaftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemaB Nr. 3 der Protokoller-
klarungen zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils Il der Entgeltordnung sowie

- | fur Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretare) gemaB Nr. 1 der
Vorbemerkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils Il der Entgeltordnung

verandern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif-
vertragsparteien fir die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz;
Sockelbetrage, Mindestbetrage und vergleichbare nichtlineare Steigerungen
bleiben unberiicksichtigt. 2Sie betragen

Nr. der Euro/Monat
Funktionszulage
1 12,22
2 97,30
3 153,02
4 135,30
5 127,90
6 121,10

der Entgeltordnung

lll. Vorarbeiterzulagen geman Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil lll

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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Die Vorarbeiterzulagen gemafB Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil lll der Entgelt-
ordnung betragen

Nr. der Vorarbeiterzulage

Euro/Monat

164,36

281,35

IV. Zulagen fur Beschaftigte im Pflegedienst gemags Teil IV
der Entgeltordnung

Die Zulagen flr Beschaftigte im Pflegedienst

- | gemaB Nr. 8 oder 11 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 des Teils IV der
Entgeltordnung,

- | gemaB der Protokollerklarung Nr. 3 zu Abschnitt 1 des Teils IV der
Entgeltordnung sowie

- | gemaB Nr. 8 oder 9 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 des Teils IV der
Entgeltordnung

betragen

Nr. der

Zulage

Euro/Monat

Euro/Stunde
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1 1,53

2 526,97
3 488,98
4 453,46
5 420,50
6 390,16
7 362,07
8 120,00
9 75,00

Betrage der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L)

geregelten Zulagen
Anlage F zum TV-L

- glltig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 -

I. Entgeltgruppenzulagen ge-
man Teil Il
der Entgeltordnung

'Die Entgeltgruppenzulagen ge-
man Teil Il der Entgeltordnung
verandern sich bei

allgemeinen Entgeltanpassungen
um den von den Tarifvertrags-
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parteien fir die

berlcksichtigt.
2Sie betragen

jeweilige Entgeltgruppe festge-
legten Vomhundertsatz; Sockel-
betrage, Mindest-

betrage und vergleichbare nicht-
lineare Steigerungen bleiben un-

Nr. der Euro/
Entgeltgrup- Monat
penzulage
1 164,11
2 154,79
3 143,57
4 135,43
5 131,29
6 128,03
7 (unbe-
setzt)
8 115,24
9 101,57
10 (unbe-
setzt)
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1 60,61
12 (unbe-
setzt)
13 (unbe-
setzt)
14 (unbe-
setzt)
15 90,29

ll. Funktionszulagen gemaB Teil Il Abschnitte 5 und 8
der Entgeltordnung

'Die Funktionszulagen

- | fur Beschaftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemaB Nr. 3 der Protokoller-
klarungen zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils Il der Entgeltordnung sowie

- | fur Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretare) gemaB Nr. 1 der
Vorbemerkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils Il der Entgeltordnung

verandern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif-
vertragsparteien fir die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz;
Sockelbetrage, Mindestbetrage und vergleichbare nichtlineare Steigerungen
bleiben unberiicksichtigt. 2Sie betragen

Nr. der Euro/Monat

Funktionszulage

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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1 115,72
2 100,34
3 157,79
4 139,52
5 131,89
6 124,88

lll. Vorarbeiterzulagen gemaB Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil lll
der Entgeltordnung

Die Vorarbeiterzulagen gemaB Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil lll der Entgelt-
ordnung betragen

Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat
1 169,49
2 290,13

IV. Zulagen fiir Beschaftigte im Pflegedienst gemanB Teil IV
der Entgeltordnung
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Die Zulagen fur Beschaftigte im Pflegedienst

- | gemaB Nr. 8 oder 11 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 des Teils IV der
Entgeltordnung,

- | geman der Protokollerklarung Nr. 3 zu Abschnitt 1 des Teils IV der
Entgeltordnung sowie

- | gemaB Nr. 8 oder 9 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 des Teils IV der

Entgeltordnung
betragen

Nr. der Euro/Monat Euro/Stunde

Zulage
1 1,58
2 543,41
3 504,24
4 467,61
5 433,62
6 402,33
7 373,37
8 123,74
9 77,34

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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Betrage der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-
L)
Anlage F zum TV-L geregelten Zulagen

- glltig ab 1. Januar 2021 -

I. Entgeltgruppenzulagen geman
Teil ll
der Entgeltordnung

'Die Entgeltgruppenzulagen gemaf
Teil Il der Entgeltordnung veran-
dern sich bei

allgemeinen Entgeltanpassungen
um den von den Tarifvertragspar-
teien fur die

jeweilige Entgeltgruppe festgeleg-
ten Vomhundertsatz; Sockelbetra-
ge, Mindest-

betrage und vergleichbare nichtli-
neare Steigerungen bleiben unbe-
ricksichtigt.

2Sie betragen

Nr. der Euro/Mo-
Entgeltgrup- nat
penzulage
1 166,23
2 156,79
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3 145,42
4 137,18
5 132,98
6 129,68
7 (unbe-
setzt)
8 116,73
9 102,88
10 (unbe-
setzt)
1 61,39
12 (unbe-
setzt)
13 (unbe-
setzt)
14 (unbe-
setzt)
15 91,45

der Entgeltordnung

ll. Funktionszulagen gemaB Teil Il Abschnitte 5 und 8

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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'Die Funktionszulagen

- | fur Beschaftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemaB Nr. 3 der Protokoller-
klarungen zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils Il der Entgeltordnung sowie

- | fur Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretare) gemaB Nr. 1 der
Vorbemerkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils Il der Entgeltordnung

verandern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif-
vertragsparteien fir die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz;
Sockelbetrage, Mindestbetrage und vergleichbare nichtlineare Steigerungen
bleiben unberiicksichtigt. 2Sie betragen

Nr. der Euro/Monat
Funktionszulage
1 17,21
2 101,63
3 159,83
4 141,32
5 133,59
6 126,49

lll. Vorarbeiterzulagen geman Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil lll
der Entgeltordnung

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Disseldorf

145/150



Die Vorarbeiterzulagen gemafB Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil lll der Entgelt-
ordnung betragen

Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat
1 171,68
2 293,87

IV. Zulagen fur Beschaftigte im Pflegedienst gemags Teil IV
der Entgeltordnung

Die Zulagen flr Beschaftigte im Pflegedienst

- | geman Nr. 8 oder 11der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 des Teils IV der
Entgeltordnung,

- | geman der Protokollerklarung Nr. 3 zu Abschnitt 1 des Teils IV der
Entgeltordnung sowie

- | geman Nr. 8 oder 9 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 des Teils IV der
Entgeltordnung

betragen

Nr. der Euro/Monat Euro/Stunde

Zulage

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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1,60

550,42

510,74

473,64

439,21

407,52

378,19

125,34

78,34

Anlage G zum TV-L

Anlage 6

Entgelttabelle fir Beschaftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

- gliltig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 -

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
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Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S18 3.966,13 4.086,71 4.614,06 5.009,53 5.602,77 5.965,29
S17 3.602,62 3.921,93 4.350,36 4.614,06 5.141,35 5.451,16
S16 3.517,35 3.836,26 4.126,26 4.482,20 4.877,70 5.114,99
S15 3.386,17 3.691,21 3.954,91 4.258M 4.745,87 4.956,78
S14 3.368,38 | 3.653,36 | 3.946,38 | 4.244,45 | 4.574,04 | 4.804,73
S13 3.311,32 3.561,52 3.888,97 4.152,61 4.482,20 | 4.646,98
S12 3.265,85 3.551,43 3.865,40 414224 4.485,01 4.630,03
S11b 3.181,18 3.500,92 | 3.668,37 | 4.090,22 4.419,81 4.617,55
S1a 3.115,82 3.433,54 3.599,91 4.020,81 4.350,36 4.548,12
S9 2.893,45 3.168,29 3.420,82 3.788,16 4.132,54 4.396,57

S 8b 2.893,45 3.168,29 3.420,82 3.788,16 4.132,54 4.396,57
S 8a 2.852,26 3.099,41 3.317,51 3.524,15 3.725,02 3.934,52
S7 2.783,77 3.017,57 3.222,37 3.427,12 3.580,73 3.809,88

sS4 2.635,59 2.883,17 3.062,38 3.183,96 3.299,16 3.478,61

S3 2.465,51 2.712,95 2.885,09 3.043,16 3.115,48 3.201,88

S2 2.351,55 2.558,91 2.618,44 2.713,68 2.791,07 2.856,55
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Anlage G zum TV-L

Entgelttabelle fiir Beschaftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

- gultig ab 1. Januar 2021 -

Entgelt- Grundentgelt Entwicklungsstufen
gruppe
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S18 4.017,29 4.139,43 4.673,58 5.074,15 5.675,05 6.042,24
S17 3.649,09 3.972,52 4.406,48 4.673,58 5.207,67 5.521,48
S16 3.562,72 3.885,75 4.179,49 4.540,02 4.940,62 5.180,97
S15 3.429,85 3.738,83 4.005,93 4.313,04 4.807,09 5.020,72
s14 3.41,83 3.700,49 3.997,29 4.299,20 4.633,05 4.866,71
S13 3.354,04 3.607,46 3.939,14 4.206,18 4.540,02 4.706,93
S12 3.307,98 3.597,24 3.915,26 4.195,67 4.542 87 4.689,76
S 1b 3.222,22 3.546,08 3.715,69 4.142,98 4.476,83 4.677,12
S1a 3.156,01 3.477,83 3.646,35 4.072,68 4.406,48 4.606,79
s9 2.930,78 3.209,16 3.464,95 3.837,03 4.185,85 4.453,29
S8b 2.930,78 3.209,16 3.464,95 3.837,03 4.185,85 4.453,29
S 8a 2.889,05 3.139,39 3.360,31 3.569,61 3.773,07 3.985,28
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S7 2.819,68 3.056,50 3.263,94 3.471,33 3.626,92 3.859,03
S4 2.669,59 2.920,36 3.101,88 3.225,03 3.341,72 3.523,48
S3 2.497,32 2.747,95 2.922,31 3.082,42 3.155,67 3.243,18
S2 2.401,55 2.608,91 2.668,44 2.763,68 2.841,07 2.906,55

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-

rhein-Westfalen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Disseldorf

- MBI. NRW. 2019 S. 546

150/ 150


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2019-s546

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Änderungstarifvertrag Nr. 11 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen B 4400 – 1 – IV 


